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A) Einfuhrung und Gang der Untersuchung

Selten hat ein neues TV-Format bereits vor seiner Ausstrahlung fir so viel Wir-
bel gesorgt wie die von dem Sender RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG flr Mérz
angekundigte Realityshow ,,Big Brother”. Von ,Voyeurismus als Volkssport*
uber ,,Container-Peepshow* bis zum ,,psychologischen Gladiatorenkampf* rei-
chen die Stigmatisierungen der Medienoffentlichkeit. Besondere Brisanz hat die
Diskussion dadurch erlangt, dal} sich der Vorsitzende der Rundfunkkommission
der Lander und rheinland-pféalzische Ministerprasident Kurt Beck in die offentli-
che Auseinandersetzung nachhaltig eingeschaltet und die Absetzung beziehungs-
weise ,,Entscharfung“ von ,,Big Brother” gefordert hat. Auch die Direktoren der
Landesmedienanstalten haben sich auf ihrer Sitzung am 24. Januar 2000 in Frank-
furt am Main kritisch zu diesem neuen TV-Format geduRert!. Gleichwohl stellt die
Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) fest, dal3 Gber mogliche
RechtsverstoRe erst nach Ausstrahlung entschieden werden kénne. Hierbei unter-
stutzt sie die fur RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG zustandige Hessische Landes-
anstalt fur den privaten Rundfunk (LPR) in ihrer Kkritischen Haltung und begruf3t
die dazu eingeleitete Priifung durch die Landesmedienanstalt.

Im folgenden wird der Frage nachgegangen ob die von der RTL2 Fernsehen
GmbH & Co. KG geplante Veranstaltung der TV-Show ,,Big Brother* medien-
rechtlich zuléssig ist. Im gegebenen Zusammenhang muf3 die rechtliche Wirdi-
gung auf die wesentlichen Eckpunkte beschrankt werden. Fur eine tiefergehende,
samtliche verfassungsrechtliche Problemschichten erfassende Behandlung der
Thematik bleibt hier kein Raum. Die Untersuchung erfolgt in mehreren Schritten:
Zunéchst wird das der TV-Show ,,Big Brother* zugrundeliegende Format vorge-
stellt (dazu unter B). Im AnschluB hieran wird untersucht, ob diese Show unter
medienrechtlichen Gesichtspunkten zu beanstanden ist (dazu unter C). Die Unter-
suchung miindet in dem Fazit, daR die rechtliche Zuléssigkeit, also die Legalitat
dieses TV-Formats nichts (iber dessen Legitimitat aussagt. Uber diese Frage ist ein
breiter und offener Diskurs zu fiihren. Die Aufgabe des Verfassungsstaates besteht
gerade darin, die notwendige geistige Auseinandersetzung Uber die sittlichen und
moralischen Grundwerte unser Gesellschaft zu ermdglichen. Verbote haben diesen

! Die Mitteilung der DLM vom 24. Januar 2000 ist abrufbar unter der Adresse
http://www.alm.de.
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Diskurs hingegen noch niemals sichern, geschweige denn fordern konnen (dazu
unter D).



B) TV-Format ,,Big Brother”

I. Allgemeines

Big Brother ist ein fiir das Fernsehen inszeniertes Spiel, an dem in einem Ca-
sting ausgewahlte Kandidaten teilnehmen. Gewinner ist, wer nach Ablauf der
Spieldauer von 100 Tagen als letzter im Spiel verblieben ist. Der Gewinner erhalt
DM 250.000.

Den Rahmen des Spiels bildet eine Wohngemeinschaft in einem Container mit
angrenzendem Garten, in der die Kandidaten fur die Spieldauer zusammen leben.
Die Kandidaten durfen den Wohncontainer nicht verlassen, die Fenster sind von
innen undurchsichtig. Sie haben keine Mdglichkeit, Kontakt nach auBen aufzu-
nehmen; ihnen stehen weder Telefon noch Massenkommunikationsmittel wie Zei-
tungen oder Fernsehen zur Verfligung.

Wahrend der Spieldauer befinden sich die Kandidaten — aufler wahrend des
Kontakts mit dem Psychologen — unter der standigen Beobachtung durch Kameras
und Mikrofone. Diese sind in allen Rdumen des Wohncontainers und des Gartens
installiert und aufgrund von Infrarottechnik auch bei Dunkelheit betriebsbereit.

I1. Ablauf des Spiels

Das fiir die Kandidaten nicht sichtbare Redaktionsteam stellt tiber Lautsprecher
Aufgaben, welche die Kandidaten gemeinsam bewaltigen mussen. Jeder Kandidat
gibt einmal taglich einen personlichen Bericht UGber seine Erlebnisse und Geflhle
vor der medialen Offentlichkeit ab. Dabei wird er von den (ibrigen Kandidaten
nicht beobachtet oder belauscht. Die Kandidaten wéhlen alle zwei Wochen zwei
Mitkandidaten aus, die fur das Ausscheiden aus dem Spiel in Betracht kommen.
Dies erfolgt in der Weise, dal} jeder Teilnehmer zwei Kandidaten nominiert, ohne
dabei von den anderen Kandidaten beobachtet und belauscht zu werden. Unter den
beiden am haufigsten genannten Kandidaten entscheiden dann die Zuschauer per
TED (Uber das Ausscheiden aus dem Spiel, wobei den nominierten Kandidaten ih-
re Nominierung wahrend dieser Woche bekannt ist. Unter den letzten drei Kandi-
daten wird der Sieger per TED ermittelt. Auf das Verhalten der einzelnen Kandi-
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daten und die sozialen Entwicklungen in der Gruppe nimmt das Redaktionsteam
keinerlei EinfluB.

Die Teilnehmer missen sich weitgehend autark versorgen, also selbst Holz zum
Heizen hacken, Brot backen etc. Sie dirfen nur einen kleinen Koffer mit personli-
cher Habe in die Wohngemeinschaft bringen. Fir den Kauf von Waren, die tiber
die zur Verfligung gestellten Grundnahrungsmittel hinausgehen, steht der Gruppe
ein Budget zur Verfligung, Uber dessen Verwendung sie im Einvernehmen ent-
scheidet. Das Budget kann erhoht werden, wenn die Gruppe Aufgaben erfolgreich
|Ost.

I11. Sendungen

Im Mittelpunkt der medialen Darstellung steht die von montags bis freitags aus-
gestrahlte Tagessendung. Es handelt sich um eine ca. 50minutige Zusammenfas-
sung von Szenen, die sich in dem Wohncontainer abgespielt haben. Zwar liefern
die in allen R&umen der Wohnung installierten Kameras standig Bilder, doch wer-
den nur Bilder von 4 Kameras aufgezeichnet. Uber die Auswahl der Kameras be-
findet der Regisseur beziehungsweise die Redaktion. Letztere entscheidet auch
uber die Auswahl der aufgezeichneten Szenen fiir den Zusammenschnitt. Die Toi-
lette der Wohngemeinschaft wird nur aus Sicherheitsgriinden und zur Verhinde-
rung von regelwidrigen Absprachen mit der Kamera tiberwacht. Diese Bilder wer-
den generell nicht gezeigt.

SchlieBlich wird ,,Big Brother” im Internet begleitet. Dies erfolgt zum einen
Uber eine 24stiindige Live-Dokumentation des Geschehens in der Wohngemein-
schaft. Dabei kann der Internet-Nutzer auf 15 Kameraeinstellungen aus der Woh-
nung zuriickgreifen. Uber diejenigen Kameraeinstellungen, die im Internet ange-
wahlt werden konnen, entscheidet die Redaktion des Senders. Zum anderen wird
Gelegenheit zum Internet-Chat gegeben, in dem die Zuschauer Anmerkungen ma-
chen und ihre Ansichten Uber die Sendung austauschen kénnen.

1VV. Kandidaten

Die 10 Kandidaten, die sich vorher einander nicht gekannt haben, werden in ei-
nem Castingverfahren unter einer Vielzahl von Bewerbern ausgewéhlt. Die Kan-
didaten mussen im Alter von 20-44 Jahren sein. Ein wesentliches Selektionskrite-
rium ist das Abschneiden in einem psychologischen Test, in dem Personlichkeit
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und psychische Stabilitat der Bewerber untersucht werden. Weiterhin findet ein
allgemeinmedizinischer Test statt. Die ausgewéhlten Bewerber werden Uber das
Format detailliert aufgeklart, wobei ihnen auch Videos der Sendungen von ,,Big
Brother” aus Holland gezeigt werden. Jeder Kandidat erklart schriftlich sein
Einverstandnis.

Die Kandidaten sind berechtigt, zu jedem Zeitpunkt ohne Angabe von Grinden
aus dem Spiel auszuscheiden.

Die ausgewéhlten Kandidaten werden kontinuierlich psychologisch betreut:
Samtliche Teilnehmer erhalten auf Wunsch jederzeit die Gelegenheit, unbeobach-
tet und unbelauscht einen Psychologen fur eine beliebige Zeit zu konsultieren. Der
Kandidat wird wéhrend des Spiels von demjenigen Psychologen betreut, der be-
reits beim Casting und in der Vorbereitungsphase fur seine Betreuung zustandig
war. Die Verantwortlichen von ,,Big Brother* kénnen einen Teilnehmer aus dem
Spiel nehmen, wenn die Psychologen den Eindruck gewinnen, dal3 der Kandidat
dem Spiel psychisch nicht mehr gewachsen ist. Auch fir die ausgeschiedenen
Kandidaten werden Psychologen zur Verfligung gestellt.

Jeder Teilnehmer erhalt eine wdchentliche Aufwandsentschadigung in Hohe
von DM 500. Das Preisgeld in Hohe von DM 250.000 erhélt nur der Sieger.

Die von den Kandidaten beim Casting zu ihrer Person gemachten Angaben wer-
den unter anderem von einem Privatdetektiv tberprift.



C) Medienrechtliche Zulassigkeit

I. Grundrechtlicher Schutz des TV-Formats ,,Big Brother* durch
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

Fur die rechtliche Wiirdigung von ,,Big Brother* kommt es zundchst darauf an,
ob dieses neue TV-Format den besonderen Schutz des Grundrechts der Rundfunk-
freiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG genielit.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das Grundrecht der
Rundfunkfreiheit eine ,,dienende Freiheit”; sie dient wie alle anderen Gewahrlei-
stungen des Art. 5 Abs. 1 GG dem ProzeR privater und offentlicher Meinungsbil-
dung. Die Rundfunkfreiheit ist in ihrem Kern Programmfreiheit2. Der Rundfunk
wirkt durch Auswahl, Inhalt und Gestaltung des Programms am verfassungsrecht-
lich geschiitzten KommunikationsprozeR mit, dessentwillen ihm grundrechtlicher
Schutz nur zukommt. Es ist Sache des Rundfunks, Art und Ausrichtung, Inhalt
und Form einer Sendung frei zu bestimmen. Rundfunkprogramme sollen frei von
staatlicher Lenkung, aber ebenso von privater Indienstnahme veranstaltet werden.
Die Programmgestaltung obliegt dem Rundfunk und hat sich an publizistischen
Mafstaben zu orientieren3. Der Sender RTL2 kann sich in Wahrnehmung seiner
Programmautonomie flr ein neues TV-Format des Zuschnitts von ,,Big Brother*
entscheiden. DaR dieses Format zur Vielfalt im Rundfunk beitragt, steht aulRer
Frage. Nur hierauf kommt es flir den Schutz nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG an.

An dem grundrechtlichen Schutz von ,,Big Brother* &ndert sich auch nichts da-
durch, dal3 diese Sendung eher der Unterhaltung und der Befriedigung von Neu-
gier und - vielleicht auch — von Voyeurismus dient. Das Grundrecht der Rund-
funkfreiheit schitzt nicht nur die politische Berichterstattung, sondern auch die
anderen Programmsparten der Bildung, Beratung und Unterhaltung. Das Bundes-
verfassungsgericht hat diesen ,,ungeteilten” und umfassenden Schutz in seinem
kirzlich ergangenen Urteil vom 15. Dezember 1999 (,,Caroline von Monaco®) im
Zusammenhang mit der Pressefreiheit, die sich in ihrer Funktion nicht von dem

2 BVerfGE 59, 231, 258; 87, 181, 201; 90, 60, 87; 95, 220, 234; 97, 228, 268; 97, 298, 310;
BVerfG (1. Kammer des Ersten Senats), NJW 1999, 709.

3 Siehe nur BVerfGE 90, 60, 87; 95, 220, 234; BVerfG (1. Kammer des Ersten Senats), NJW
1999, 709, 710.



Medienrechtliche Zuldssigkeit 11

Grundrecht der Rundfunkfreiheit unterscheidet4, zuletzt pointiert hervorgehoben.
Wortlich heif3t es in diesem Urteil:

,,Dc}z’ﬁ die Presse eine meinungsbildende Funktion zu erfiillen hat, schliefit die
Unterhaltung nicht aus der verfassungsrechtlichen Funktionsgewdhrleistung aus.
Meinungsbildung und Unterhaltung sind keine Gegensdtze. Auch in unterhalten-
den Beitrdgen findet Meinungsbildung statt. Sie konnen die Meinungsbildung un-
ter Umstdnden sogar nachhaltiger anregen oder beeigﬂussen als ausschlieflich
sachbezogene Informationen. Zudem ldf5it sich im Medienwesen eine wachsende
Tendenz beobachten, die Trennung von Information und Unterhaltung sowohl!
hinsichtlich eines Presseerzeugnisses insgesamt als auch in den einzelnen Beitrd-
gen aufzuheben und Information in unterhaltender Form zu verbreiten oder mit
Unterhaltung zu vermengen ("Infotainment”). Viele Leser beziehen folglich die
ihnen wichtig oder interessant erscheinenden Informationen gerade aus unterhal-
t]e;;lén Beitrdgen (vgl. Berg/Kiefer [Hrsg.], Massenkommunikation, Band V,

Aber auch der blofsen Unterhaltung kann der Bezug zur Meinungsbildung nicht
von vornherein abgesprochen werden. Es wdre einseitig anzunehmen, Unterhal-
tung befriedige lediglich Wiinsche nach Zerstreuung und Entspannung, nach
Wirklichkeitsflucht und Ablenkung. Sie kann auch Realitdtsbilder vermitteln und
stellt Gesprdachsgegenstinde zur Verfiigung, an die sich Diskussionsprozesse und
Integrationsvorgdnge anschlieffen konnen, die sich auf Lebenseinstellungen,
Werthaltungen und Verhaltensmuster beziehen, und erfiillt insofern wichtige ge-
sellschaftliche Funktionen (vgl. BVerfGE 97, 228 [257], ferner Piirer/Raabe, Me-
dien in Deutschland, Band 1, 2. Aufl. 1996, S. 309 f.). Unterhaltung in der Presse
ist aus diesem Grund, gemessen an dem Schutzziel der Pressefreiheit, nicht unbe-
achtlich oder gar wertlos und deswegen ebenfalls in den Grundrechtsschutz ein-
bezogen (vgl. BVerfGE 35, 202 [222]). >

Nach der Rechtsprechung genieRen also sdmtliche Programmsparten gleicher-
mafen den Schutz des Grundrechts der Rundfunkfreiheit. Der Schutz der Kom-
munikationsgrundrechte ist ,,ungeteilt”, er kann daher nicht von der Eigenart oder
dem Niveau des Kommunikationsinhaltes abh&ngig gemacht werden; in den Wor-
ten des Bundesverfassungsgerichts:

,Jede Unterscheidung dieser Art liefe am Ende auf eine Bewertung und Len-
kung durch staatliche Stellen hinaus, die dem Wesen dieses Grundrechts gerade
zuwiderlaufen wiirde (BVerfGE 35, 202 [222]). 6

4 BVerfGE 91, 125, 134.
5 BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1999 — Az.: 1 BvVR 653/96, Umdruck, Rdnrn. 98 f.
6 BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1999 — Az.: 1 BVR 653/96, Umdruck, Rdnr. 96.
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I1. Schranken der Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 2 GG

Das Grundrecht der Rundfunkfreiheit unterliegt wie alle anderen Gewahrlei-
stungen des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG dem Schrankenvorbehalt des Art. 5 Abs. 2
GG.

Sofern man gegen RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG wegen der Ausstrahlung
des neuen TV-Sendeformats vorginge, waren entsprechende MalRnahmen am
MaRstab des Art. 5 Abs. 2 GG zu bewerten. Es handelte sich nicht um Mal3nah-
men, welche die im Interesse von Meinungsvielfalt bestehenden rundfunkspezifi-
schen Ausgestaltungsregelungen konkretisierten. ,,Verbote von Meinungen zur
geistigen Auseinandersetzung haben Meinungsfreiheit noch niemals sichern, ge-
schweige denn fordern kénnen.“7 Vielmehr ginge es um den Schutz von anderen
Rechtsgitern, wie namentlich der Menschenwirde und der ungeféhrdeten sittli-
chen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die mit der Rundfunkfreiheit
kollidieren. MalRnahmen, die zum Schutz dieser kollidierenden Rechtsguter erge-
hen, konnten allenfalls den Schrankenvorbehalt des Art. 5 Abs. 2 GG konkretisie-
ren; sie betreffen jedoch nicht den Ausgestaltungsvorbehalt des Art. 5 Abs. 1 Satz
2 GG8. Sofern die fur die Aufsicht Gber den privaten Rundfunk zustédndigen Lan-
desmedienanstalten mit dem Vollzug von Rechtsvorschriften betraut sind, welche
das Grundrecht der Rundfunkfreiheit beschrénken, iben diese Anstalten grund-
rechtsgebundene Staatsgewalt aus (Art. 1 Abs. 3 GG)°.

Das bedeutet zugleich, daR gegen die TV-Show ,,Big Brother* aufsichtsrecht-
lich nur auf der Grundlage eines Schrankengesetzes im Sinne des Art. 5 Abs. 2
GG vorgegangen werden konnte.

" BVerfGE 74, 297, 332.

8 Vgl. BVerfGE 95, 220, 235; zur Unterscheidung zwischen Ausgestaltung (Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG) und Beschrankung (Art. 5 Abs. 2 GG) der Rundfunkfreiheit vgl. BVerfGE 57, 295, 325 und
326; 73, 118, 166; eingehend hierzu H. Gersdorf, Rundfunkfreiheit ohne Ausgestaltungsvorbehalt,
S.30 m.w. N.in Fn. 55 (S. 31).

° In diesem Zusammenhang vgl. — wenngleich im Hinblick auf Art. 1 Abs. 3 GG zu unscharf —
BVerfGE 97, 298, 314: Sind die Landesmedienanstalten — unter bestimmten Voraussetzungen -
selbst Tréger des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, so sind sie nicht nach Art. 1 Abs. 3 GG
an die Grundrechte gebunden. Vielmehr handelt es sich insoweit um einen Konflikt zwischen zwei
Grundrechtstréagern, der im Lichte der grundrechtlichen Kategorie staatlicher Schutzpflichten einer
Ldsung zuzuflhren ist.
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1. Maf3gebliche Schrankengesetze nach RStV und MDStV
a) Klassische Ausstrahlung von ,,Big Brother* als (Verteil-) TV

RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG ist ein nach hessischem Landesrecht zuge-
lassener Fernsehveranstalter. Daher bestimmt sich die Zul&ssigkeit des Sendefor-
mats ,,Big Brother” nach dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV) und nach dem Hessi-
schen Privatrundfunkgesetz (HPRG), soweit es um die Ausstrahlung dieser Sen-
dung ,,Big Brother* im klassischen (Verteil-)TV geht.

Die fur den Sender RTL2 zustdndige Hessische Landesanstalt fur privaten
Rundfunk (LPR Hessen) nimmt die Aufgaben nach dem Hessischen Privatrund-
funkgesetz wahr (8 48 Abs. 1 Satz 1 HPRG). Ihr obliegt es, die Einhaltung der ge-
setzlichen Bestimmungen durch alle ihrer Aufsicht unterliegenden privaten Rund-
funkveranstalter zu iberwachen. Stellt die Landesanstalt einen Rechtsverstol? fest,
so kann sie SanktionsmalRnahmen treffen, die von der Verhangung eines Buligel-
des (vgl. 8§ 66 Abs. 1, 3 und 4 HPRG) tber aufsichtsrechtliche Anordnungen (vgl.
8 11 Abs. 1 und 2 HPRG) bis zur Ricknahme und zum Widerruf der Zulassung
(vgl. 8 11 Abs. 3 bis 5 HPRG) reichen. Voraussetzung fur entsprechende Verfi-
gungen der Landesanstalt ist, daR der betreffende private Rundfunkveranstalter
gegen entsprechende gesetzliche Pflichten verstoRt (vgl. 8 11 Abs. 1 HPRG). Es
handelt sich also um eine Rechtsaufsichtl®, welche die Landesanstalt nur dann
zum Einschreiten berechtigt, wenn der private Rundfunkveranstalter gesetzliche
Pflichten verletzt. Ein Einschreiten diesseits der Grenze eines solchen Gesetzes-
verstoRes, also nach Malgabe von — medienpolitisch oder ethisch geleiteten —
ZweckmaRigkeitsiiberlegungen, ist nicht vorgesehen und damit unzulassig.

Fur die rechtliche Zulassigkeit des TV-Formats ,,Big Brother* kommt es dem-
nach allein darauf an, ob es gegen gesetzliche Bestimmungen verstoRt.

Der Kanon unzuléssiger Sendungen findet sich im Rundfunkstaatsvertrag in
8 3. Die Vorschrift des § 3 RStV dient in erster Linie dem Jugendschutz (vgl. § 3
Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 bis 6 RStV). Dariiber hinaus enthalt sie aber auch einen Kata-
log unzulassiger Rundfunksendungen, der nicht spezifisch jugendschitzenden
Charakters istll, Auch wenn die Wirde des Menschen in mehreren speziellen

10 Zur Rechtsaufsicht als Aufsichtsmalstab vgl. statt aller 4. Hesse, Rundfunkrecht, S. 227.
1 \Vl. K. Beucher | L. Leyendecker | O. v. Rosenberg, Mediengesetze, § 3 RStV, Rdnr. 1
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Verbotstatbestanden geschtzt ist (vgl. 8 3 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 6 RStV), fehlt es in
dem derzeit noch geltenden 8 3 RStV an einer entsprechenden allgemeinen Ver-
pflichtung privater Veranstalter, die Wirde des Menschen in samtlichen Program-
men zu achten und zu schiitzen. Dies ist indes unbeachtlich, weil sich eine solche
Verpflichtung aus § 41 Abs. 1 Satz 1 RStV ergibt.

Der besonderen Bedeutung der Wahrung der Menschenwdirde in den Program-
men Offentlich-rechtlicher und privater Anbieter soll nunmehr durch den Vierten
Staatsvertrag zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsvertrage (Vierter Rund-
funké&nderungsstaatsvertrag!?) entsprochen werden, der derzeit gerade zur Ratifi-
zierung in den Landern ansteht und aller Voraussicht nach am 1. April 2000 in
Kraft treten wird (vgl. Art. 8 Abs. 3 RAndStV-Entwurf). Der kiinftige Rundfunk-
staatsvertrag enthalt unter der Uberschrift ,,Allgemeine Programmgrundsatze* ei-
nen neuen Art. 2a, der die offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und alle pri-
vaten Veranstalter bundesweit verbreiteter Fernsehprogramme dazu verpflichtet,
in ihren Sendungen die Wirde des Menschen zu achten und zu schiitzen. § 3
RStV wird unter anderem dahingehend ergéanzt, daf Sendungen nunmehr ganz all-
gemein unzuldssig sind, wenn sie — neben den Fallen der weiteren Verbotsgrin-
de — ,,in sonstiger Weise die Menschenwiirde verletzen* (8 3 Abs. 1 Nr. 5 RStV
n. F.). Die Begrindung zum Vierten Rundfunkanderungsstaatsvertrag zu § 2a be-
tont zwar, dal damit eine materielle Anderung der bisherigen Bestimmungen nicht
verbunden sei, weist aber auch darauf hin, daf mit dieser Vorschrift erstmals ein
gemeinsamer Grundstandard von Programmgrundsatzen festgelegt werde, der we-
sentliche Grundwerte enthaltels.

SchlieBlich sind alle privaten Anbieter nach dem Hessischen Privatrundfunkge-
setz verpflichtet, die Wiirde des Menschen zu achten (8 13 Abs. 1 Satz 2 HPRG).

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, daR der nach hessischem Landesrecht zuge-
lassene Fernsehsender RTL2 an die Programmgrundsatze gebunden ist; er ist ver-
pflichtet, bei der Gestaltung von Rundfunksendungen die Wirde des Menschen zu
achten und zu schatzen.

12 Stand: 27.07.1999.
13 Begriindung zum Vierten Rundfunkanderungsstaatsvertrag (Stand: 27.07.1999), S. 5.
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b) Internet-Prasentation von ,,Big Brother*

Im Gegensatz zur klassischen TV-Verbreitung handelt es sich bei der Internet-
Prasentation von ,,Big Brother” um einen Mediendienst im Sinne des § 2 Abs. 2
Nr. 4 MDStV, so dal3 sich die rechtliche Zul&ssigkeit insoweit nach dem Medien-
dienstestaatsvertrag bemilft.

Im Gegensatz zur Rundfunkaufsicht durch die staatsfrei organisierten Landes-
medienanstalten ist die Aufsicht ber die Anbieter von Mediendiensten nicht
staatsfrei organisiert. Vielmehr obliegt es der in den Landern flr den gesetzlichen
Jugendschutz zustandigen Behorde, die Einhaltung der Vorschrift Gber unzul&ssi-
ge Medieninhalte (vgl. § 8 MDStV) zu tberwachen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 MDStV).
Damit liegt die Aufsicht Uber die Internet-Prasentation von ,,Big Brother* in den
Hénden staatlicher Stellen. Es kann hier nicht untersucht werden, ob diese staatli-
che Zustandigkeit mit der Verfassung in Einklang steht, konkret: ob die staatliche
Aufsicht Gber Medieninhalte nach dem Mediendienstestaatsvertrag mit dem durch
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschiitzten Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks
vereinbar ist. Gleichwohl bleibt anzumerken, dal3 es nicht so recht einzuleuchten
vermag, weshalb die Aufsicht ber Medieninhalte im klassischen (Verteil-)TV
staatsfrei organisiert ist, wahrend sie im Bereich der (Abruf-)Mediendienste durch
staatliche Stellen wahrgenommen wird.

Anders als im Rundfunkstaatsvertrag enthalt die derzeit noch gultige Fassung
des Mediendienstestaatsvertrages keine allgemeine Verpflichtung der Anbieter
von Mediendiensten zur Wahrung der Menschenwurde. Diese Schutzliicke wird
nunmehr durch den Vierten Rundfunké&nderungsstaatsvertrag geschlossen. Nach
8 8 Abs. 1 Nr. 5 MDStV n. F. sind samtliche Mediendienste unzul&ssig, die — ne-
ben anderen, geregelten Fallen — ,,in sonstiger Weise die Menschenwiirde verlet-
zen“. Vor Inkrafttreten des Vierten Rundfunk&nderungsstaatsvertrages fehlt es in-
des an einer Erméachtigungsgrundlage fiir entsprechende ordnungsrechtliche Sank-
tionsmalRnahmen, sofern ein Anbieter von Mediendiensten durch sein Angebot
gegen die Menschenwirde verstoRen sollte. Damit erhebt sich die Frage, ob in
diesem Fall trotz fehlender Ermdachtigungsgrundlage gegen einen Anbieter von
Mediendiensten vorgegangen werden konnte. Diese Frage gewinnt deshalb prakti-
sche Bedeutung, weil der Sender RTL2 seine Internet-Présentation zeitgleich mit
der TV-Ausstrahlung am 1. Méarz zu beginnen beabsichtigt. Ob und unter welchen
Voraussetzungen bei fehlender Erméchtigungsgrundlage gegen einen Anbieter ei-
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nes Mediendienstes vorgegangen werden konnte, kann hier auf sich beruheni4.
Denn der Mediendienst ,,Big Brother” 1aRt keinen VerstoR gegen die unantastbare
Menschenwirde erkennen. Dies gilt es, im folgenden darzulegen (dazu unter 3.).
Vorweg soll indes auf die Vereinbarkeit von ,,Big Brother* mit den entsprechen-
den landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen eingegangen werden (dazu un-
ter 2.).

2. Wahrung der Jugendschutzbestimmungen

Sowohl bei der TV-Ausstrahlung als auch bei der Internet-Présentation von
,,Big Brother“ missen die zum Schutze von Kindern und Jugendlichen ergange-
nen Rechtsvorschriften beachtet werden (vgl. 8 3 Abs. 1 Nr. 9 RStV, § 8 Abs. 1
Nr. 5 MDStV)1, Es ist nicht ausgeschlossen, dall sich im Wohncontainer im
Einzelfall Ereignisse zutragen, die das sittliche Wohl von Kindern und Jugend-
lichen schwer gefahrden konnten. Da der TV-Zuschauer indes nicht live am Leben
im Wohncontainer teilnimmt, sondern nur einen 50mindtigen Zusammenschnitt
zu sehen bekommt, kann den Erfordernissen des Jugendschutzes ohne weiteres
entsprochen werden. Es ist Aufgabe des Senders, im Rahmen der redaktionellen
Gestaltung dieser Sendung entsprechende RechtsverstoRe auszuschliel3en.

Schwieriger liegen die Dinge jedoch bei der Internet-Préasentation von ,,Big Bro-
ther®, die es dem Nutzer ermdglicht, auf 15 Kameraeinstellungen aus dem Wohn-
container zuzugreifen. Gleichwohl erfolgt auch insoweit eine redaktionelle Selek-
tion. Denn (ber diejenigen Kameraeinstellungen, die im Internet angewéhlt wer-
den konnen, entscheidet der Sender. Auch bei dieser Auswahlentscheidung wird
sorgsam darauf zu achten sein, dal} die Jugendschutzbestimmungen des Medien-
dienstestaatsvertrags gewahrt bleiben.

14 Zu entsprechenden gesetzesfreien Notbefugnissen vgl. eingehend H. Gersdorf, Rundfunkfrei-
heit ohne Ausgestaltungsvorbehalt, S. 26 ff.
1583 Abs. 1 Nr. 3RStV n. F., 8§ 8 Abs. 1 Nr. 5 MDStV n. F.
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3. Wahrung der Unantastbarkeit der Menschenwiirde
a) Grundsétzliches

Die landesrechtlich vorgesehene Bindung eines Rundfunkveranstalters und ei-
nes Anbieters von Mediendiensten an die Wirde des Menschen macht es erforder-
lich, den Begriff der Menschenwirde zu bestimmen. Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG er-
klart die Wirde des Menschen fur unantastbar. Sie zu achten und zu schitzen,
wird zur vornehmsten Pflicht aller staatlichen Gewalt erhoben (Art. 1 Abs. 1 Satz
2 GG). Ungeachtet der Frage, ob die Menschenwirdegarantie ein eigenstandiges
(subjektives) Grundrecht verkorpert16, steht in jedem Fall fest, dal} die Wirde des
Menschen den ,,obersten Wert“l” des Grundgesetzes darstellt; die Garantie des
Art. 1 Abs. 1 GG fungiert als ,,tragendes Konstitutionsprinzip“18 und als ,,wichtig-
ste Wertentscheidung des Grundgesetzes*19,

Steht demnach die herausragende, ja schlechthin konstituierende Bedeutung der
Menschenwirdegarantie auBer Frage, so ist gleichwohl der konkrete Gehalt des
Art. 1 Abs. 1 GG wegen seiner besonderen Unbestimmtheit und seiner ausgeprag-
ten aulerrechtlichen Wurzeln schwer zu ermitteln und zu konturieren20. Auch
heute hat die von Giinter Diirig stammende Objektformel ihre Leuchtkraft zur Er-
hellung des normativen Schutzbereichs des Art. 1 Abs. 1 GG nicht eingebft:

,,Jeder Mensch ist Mensch kraft seines Geistes, der ihn abhebt von der unper-
sonlichen Natur und ihn aus eigener Entscheidung dazu befihigt, seiner bewufst
zu werden, sich selbst zu bestimmen und sich und die Umwelt zu gestalten.”*?!

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Objektformel aufgegriffen und stellt
die Subjektqualitat des Menschen in den Vordergrund der Betrachtung:

,»Mit der Menschenwiirde als oberstem Wert des Grundgesetzes und tragendem
Konstitutionsprinzip ist der soziale Wert und Achtungsanspruch des Menschen
verbunden, der es verbietet, ihn zum bloflen Objekt des Staates zu machen oder

16 Hierzu eingehend C. Enders, Die Menschenwdirde in der Verfassungsordnung, S. 92 ff.

17 BVerfGE 32, 98, 108; 50, 166, 175; 54, 341, 357; 96, 375, 399.

18 BVerfGE 87, 209, 238; 96, 375, 399.

¥ H. D. Jarass, in: dems. / B. Pieroth, GG, Art. 1, Rdnr. 2.

2 U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Programmgrundsétze, Gut-
achten, S. 13.

2L G. Diirig, in: T. Maunz / G. Dirig, GG, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 18.
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ihn einer Handlung auszusetzen, die seine Subjektqualitit prinzipiell in Frage
stellt (BVerfGE 6, 32 [36, 41]; 30, 1 [26]). 22

b) Schutzrichtung der Menschenwiurde: Wer soll vor was geschitzt werden?

Unter Zugrundelegung dieser vom Bundesverfassungsgericht in standiger
Rechtsprechung vertretenen Objektformel ist fir die Frage, ob das Grundrecht des
Art. 1 Abs. 1 GG im konkreten Einzelfall betroffen ist, von entscheidender Bedeu-
tung, gegen wen und gegen was die Menschenwiirdegarantie in Stellung gebracht
werden soll. Gerade und insbesondere bei der Menschenwirdegarantie ist das
konkrete Schutzgut exakt zu ermitteln. Hierbei sind drei Schutzrichtungen zu un-
terscheiden:

- Schutz der Menschenwiirde des einzelnen vor Ubergriffen durch den Staat;

~ Schutz der Menschenwiirde des einzelnen vor Ubergriffen durch andere Grund-
rechtstrager, also durch (private) Dritte;

- Schutz der Menschenwiirde des einzelnen vor seinem eigenen Verhalten.

Diese Differenzierung ist deshalb unverzichtbar, weil die beiden ersten Fall-
gruppen die Stellung des einzelnen im Verhaltnis zum Staat oder zu Dritten be-
treffen. Die Schutzrichtung der Menschenwirdegarantie zielt insoweit gegen von
»auflen® stammende Einwirkungen. Hier geht es also darum, ob der einzelne zu
einem Objekt gemacht wird. Demgegeniber kann bei der dritten Konstellation
von einem solchen, die Schutzbedirftigkeit des einzelnen ausldésenden passiven
Vorgang nicht die Rede sein. Vielmehr geht es hier um die Freiheitsentfaltung des
einzelnen, also um die Frage, ob er durch sein Verhalten seine Menschenwdirde
verletzt. Insoweit kann man nicht davon sprechen, daR er zu einem Objekt staatli-
chen und sonstigen Handelns gemacht wird; allenfalls konnte davon die Rede
sein, ob er sich selbst zu einem Objekt macht. Ob und unter welchen Vorausset-
zungen die Menschenwirdegarantie auch in dieser Konstellation auf Verwirkli-
chung drangt, bedarf der gesonderten Untersuchung.

Die Menschenwiirdegarantie entfaltet in erster Linie eine staats- und drittgerich-
tete Schutzwirkung. Mit der Menschenwuirdegarantie reagierte der Verfassungs-
geber zuvorderst auf die Menschenverachtung des nationalsozialistischen Re-

22 BVerfGE 96, 375, 399.
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gimes23. Er hat deutlich gemacht, dal im Verfassungsstaat der Bundesrepublik
Deutschland zuerst der Mensch kommt und erst dann der Staat?4. In bewul3ter
Umkehr zu dem nationalsozialistischen Leitsatz, der einzelne sei nichts, der Staat
und die (Volks-)Gemeinschaft seien alles, hat der Verfassungsgeber dem Men-
schen unbedingten Vorrang vor dem Staat eingerdumt2s, Deshalb entfaltet die
Menschenwirdegarantie ihre klassische Schutzfunktion gerade im Verhéltnis des
einzelnen zum Staat?s.

Zum Objekt kann der einzelne aber auch durch das Verhalten Dritter werden.
Die Qualitat als Mensch, die Subjekteigenschaft, kann auch durch Dritte in Abre-
de gestellt werden. Wer etwa aus rassischen oder religidsen Grinden zum Angriff
oder sogar zur Vernichtung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen aufruft (vgl.
8 130 StGB), spricht dem einzelnen die Menschqualitdt und damit seine Men-
schenwirde ab. Auch und gerade in den Medien ist sorgsam darauf zu achten, dal}
die Wirde des einzelnen nicht zum Spielball Dritter oder der an der redaktionellen
Gestaltung beteiligten Personen wird?7.

Um diese Fallkonstellationen geht es bei der Bewertung des neuen TV-Formats
,Big Brother* nicht28, Im Zentrum der Uberlegungen steht die Frage, ob die Teil-
nehmer an dieser Show dadurch gegen ihre Menschenwdirde verstoRen, dal sie ih-
rer visuellen und akustischen Uberwachung rund um die Uhr zustimmen. Im Ge-
gensatz zu dem Regelfall sind ,,Angreifer und ,,Opfer* also nicht personenver-
schieden. Vielmehr sind Akteur und personales Schutzgut identisch. Ob und unter
welchen Voraussetzungen auch bei solchen Konstellationen die Menschenwirde
betroffen sein kann, soll nunmehr untersucht werden.

2 Statt aller vgl. C. Starck, in: H. v. Mangoldt / F. Klein / C. Starck, GG, Art. 1, Rdnr. 1 m.w.N.

2Vl nur H. D. Jarass, in: dems. / B. Pieroth, GG, Art. 1, Rdnr. 1; C. Starck, in: H. v. Man-
goldt/ F. Klein / C. Starck, GG, Art. 1, Rdnr. 1.

% Vgl. den Entwurf von Herrenchiemsee zu Art. 1 Abs. 1 GG (J6R 1951 n. F. Bd. 1, S. 48):
»Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.*; ausflhrlich
zur Entstehungsgeschichte des Art. 1 GG C. Enders, Die Menschenwdirde in der Verfassungsord-
nung, S. 404 ff.

% Zu einzelnen Konstellationen eingehend C. Starck, in: H. v. Mangoldt / F. Klein / C. Starck,
GG, Art. 1 Rdnrn. 43 ff.

27Vqgl. hierzu eingehend U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Pro-
grammgrundsétze, Gutachten, S. 24 ff., 57 ff.

2 Vgl. hierzu noch unten auf S. 31 f.
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¢) Menschenwirdegarantie und Selbstbestimmungsrecht des einzelnen

(1) Gebot besonderer Zuriickhaltung im Umgang mit der
Menschenwirdegarantie

Bevor der aufgeworfenen Frage nachgegangen wird, muf3 man sich zunachst in
Erinnerung rufen, dal’ bei der Bestimmung der normativen Schutzreichweite der
Menschenwirdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG &uRerste Zurlickhaltung geboten ist.
Hierfir streiten insgesamt drei Griinde:

- Erstens unterliegt die Garantie der Menschenwiirde nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts und der nahezu einhelligen Staatslehre keinen
Beschrankungsmaoglichkeiten2®, Ist die als ,,unantastbar” (Art. 1 Abs. 1 Satz 1
GG) geltende Menschenwirde betroffen, so ist sie zugleich verletzt. Die Men-
schenwidirde ist daher mit keinem (anderen) Grundrecht abwagungsfahig. Damit
ist auch einem Giterausgleich nach MaRgabe des Prinzips der praktischen Kon-
kordanz von vornherein der Weg versperrt.

- Zweitens: Die sich hieraus ergebende Forderung, im Umgang mit der Men-
schenwdrdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG Zuriickhaltung zu Uben, erféhrt vor
allem im Zusammenhang mit den Kommunikationsgrundrechten des Art. 5
Abs. 1 GG besondere Schubkraft: Samtliche Kommunikationsgrundrechte ha-
ben fiir die freiheitliche demokratische Ordnung eine schlechthin konstituieren-
de Bedeutung, weil sie Grundvoraussetzung fiir den Prozel3 demokratischer
Meinungs- und Willensbildung sind. Deshalb betont das Bundesverfassungsge-
richt den Uberragenden Rang samtlicher Kommunikationsgrundrechte des Art. 5
Abs. 1 GG?30, der im Rahmen der Abwégung mit kollidierenden grundrechtli-
chen Positionen maRgeblich zu Buche schlégt. Zu dieser grundsétzlich geforder-
ten besonderen Gewichtung der Kommunikationsgrundrechte kann es indes
nicht kommen, wenn die Menschenwirdegarantie betroffen ist. Daher gebietet

2 BVerfGE 75, 369, 380; 93, 266, 293; aus dem Schrifttum vgl. C. Enders, Die Menschenwiir-
de in der Verfassungsordnung, S. 101 ff., mit eingehender Auseinandersetzung mit gegenteiligen
Auffassungen.

30Vgl. nur BVerfGE 7, 198, 208; 35, 202, 221 f.; 71, 206, 219 f.
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die Verfassung Zuriickhaltung, die Menschenwiirdegarantie gegen die Gewahr-
leistungen des Art. 5 Abs. 1 GG in Stellung zu bringenst,

- Und drittens drangt sich dieser behutsame Umgang mit der Menschenwiirdega-
rantie auch deshalb auf, weil nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts jedes Grundrecht in Art. 1 Abs. 1 GG seine Wurzel findet und damit
ein ,,Stiick” unantastbarer Menschenwiirde konkretisiert. Es miil3te aber den be-
sonderen Schutzgehalt des Art. 1 Abs. 1 GG verfehlen, in jeder Verletzung ei-
nes Grundrechts zugleich einen Verstol? gegen die Menschenwirdegarantie zu
erblicken. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht im Umgang mit der Men-
schenwiirdegarantie besondere Sorgsamkeit angemahnt, vor allem wenn es um
einen Konflikt mit den Kommunikationsgrundrechten des Art. 5 Abs. 1 GG
geht:

S0 mufs die Meinungsfreiheit stets zurticktreten, wenn die Aufserung die Men-
schenwiirde eines anderen antastet. Dieser fiir die Kunstfreiheit ausgesproche-
ne Grundsatz (vgl. BVerfGE 75, 369 [380]) beansprucht auch fiir die Mei-
nungsfreiheit Geltung, denn die Menschenwiirde als Wurzel aller Grundrechte
ist mit keinem Einzelgrundrecht abwdgungsfihig. Da aber nicht nur einzelne,
sondern samtliche Grundrechte Konkretisierungen des Prinzips der Menschen-
wiirde sind, bedarf es stets einer sorgfiltigen Begriindung, wenn angenommen
werden soll, dafp der Gebrauch eines Grundrechts auf die unantastbare Men-
schenwiirde durchschldgt. “3?

Diese Ausfiihrungen sind im gegebenen Zusammenhang von erheblicher Be-
deutung, weil es hier vor allem darum geht, ob sich die Teilnehmer von ,,Big Bro-
ther” durch die permanente Beobachtung ihrer Intim- und Privatsphére entledigen
dirfen. Der Schutz dieser beiden Sphéaren menschlichen Daseins unterfallt dem
allgemeinen Personlichkeitsgrundrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 GG), so dal es einer ,,sorgfaltigen Begriindung* bedarf, insoweit (zusatz-
lich) auf die Menschenwirdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG zurlickzugreifen3s,
Hierauf wird zuriickzukommen sein34,

3L Vgl. BVerfGE 93, 266, 293; siehe auch U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch
Allgemeine Programmgrundsétze, Gutachten, S. 67 f.

32 BVerfGE 93, 266, 293.

3 Siehe auch U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Programmgrund-
sétze, Gutachten, S. 68 ff., der zutreffend darauf hinweist, dal? eine Vielzahl der Falle, die im Wege
der Rundfunkaufsicht aufgegriffen werden, allenfalls mdgliche Personlichkeitsverletzungen betref-
fe (S. 69).

3 Vgl. hierzu noch unten auf den S. 26 ff.
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(2) Freie Selbstbestimmung des Menschen auf der Grundlage seiner
Subjektqualitét als Ausdruck der Menschenwiirde

Die Beantwortung der — auch hier in Rede stehenden — Frage, ob der einzelne,
soweit er nicht auf die Rechtssphére eines anderen ubergreift, sondern in seinem
eigenen, individuellen (Rechts-)Bezirk verbleibt, gleichwohl die Menschenwirde-
garantie verletzen kann, setzt eine Bestimmung des Schutzgutes des Art. 1 Abs. 1
GG voraus.

Man konnte annehmen, dal’ der Schlissel zur Lésung dieses Problems in der in
der Staatsrechtslehre noch ungeldsten Frage zu erblicken ist, ob die Menschen-
wirdegarantie auf den Schutz der individuellen Selbstbestimmung des einzelnen
oder aber des Menschen als Gattungswesen abzielt. Im ersten Fall tragt die Men-
schenwdirdegarantie (primér) individuelle, im zweiten hingegen (primér) objektiv-
rechtliche Ziige. Bezogen auf die o6ffentliche Prasentation von Menschen etwa im
Rahmen der Realityshow ,,Big Brother” bedeutete dies: Im ersten Fall stiinde der
Teilnehmerschutz im Vordergrund3®; im zweiten Fall hingegen der Mensch als
Gattungswesen3®, und zwar unabhdngig von dem subjektiven Selbstverstandnis
der entsprechenden Teilnehmer. Im ersten Fall konnte der Teilnehmer Gber ,,sei-
ne* Menschenwirde prinzipiell frei ,verfligen®, also auch in ,.entwirdigende*
Vorgange regelmaliig einwilligen; im zweiten Fall ware eine solche Einwilligung
hingegen wirkungslos, weil dem einzelnen nicht die Rechtsmacht zusteht, Gber
den objektiv-rechtlichen Wert der Menschenwirde zu verfligen3’. Namentlich
Giinter Diirig hat fur ein solches rein objektiv-rechtliches Verstandnis der Men-
schenwdirdegarantie pladiert, das durch eine , Abstrahierung vom einzelnen
Rechtstrager” gekennzeichnet ist38. Das Bundesverfassungsgericht geht in seiner

3 Zutreffend U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwiirde durch Allgemeine Programmgrund-
satze, Gutachten, S. 33.

% Teilweise wird angenommen, daf insoweit der Rezipientenschutz im Vordergrund stehe (vgl.
R. Laschet, Programmgrundsatze flir den kommerziellen Rundfunk, S. 169 f.; siehe auch U. Di Fa-
bio, Der Schutz der Menschenwiirde durch Allgemeine Programmgrundsétze, Gutachten, S. 33).
Dem begegnen Bedenken, weil dem rein objektiv-rechtlichen Verstdndnis der Menschenwirdega-
rantie — wie im Text sogleich zu zeigen sein wird — eine ,,Abstrahierung vom einzelnen Rechtstra-
ger“ zugrunde liegt, die es ausschliet, die Menschenwiirdegarantie einem oder mehreren bestimm-
ten Rechtstragern, wie den Rezipienten, funktional zuzuweisen.

87 Deutlich der geistige Urvater eines rein objektiv-rechtlichen Verstandnisses der Menschen-
wiurdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG G. Diirig, in: T. Maunz / G. Dirig, GG, Art. 1 Abs. 1, Rdnr.
22.

% @G. Diirig, in: T. Maunz / G. Dirig, GG, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 4.
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Rechtsprechung davon aus, dal3 die Menschenwuirdegarantie sowohl den Schutz
der Wurde des einzelnen als auch den Schutz des Menschen als Gattungswesen zu
garantieren habe:

., Mit ihm (scil.: der Menschenwiirde als tragendes Konstitutionsprinzip, H. G.)
ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der es ver-
bietet, den Menschen zum blofsen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer
Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualitdit prinzipiell in Frage stellt.
Menschenwiirde in diesem Sinne ist nicht nur die individuelle Wiirde der jeweili-
gen Person, sondern die Wiirde des Menschen als Gattungswesen. ‘39

Doch letztlich fihrt der Streit Giber das Verstandnis der Menschenwirdegarantie
als individualrechtliches oder objektiv-rechtliches Prinzip im gegebenen Zusam-
menhang nicht weiter. Denn selbst wenn man von einem objektiv-rechtlichen Ver-
stdndnis der Menschenwirde ausginge und damit nicht den konkreten Menschen,
sondern den Menschen als Gattungswesen zum Schutzgut des Art. 1 Abs. 1 GG
erklarte, so bedeutete dies nur, dal} der einzelne Uber diesen objektiv-rechtlichen
Menschenwirdegehalt nicht disponieren konnte. Die allein mal3gebliche Frage,
was denn die Wurde des Menschen als Gattungswesen ausmacht, ist damit indes
noch nicht beantwortet.

Unzweifelhaft kann die Menschenwirde nicht als allseits verwendete Norm ge-
gen schlechten Geschmack, Niveauloses oder auch nur gegen menschliche Ge-
meinheiten eingesetzt werden4°, Auch fungiert die Menschenwirdegarantie nicht
als Transmissionsriemen fiir die Verwirklichung der jeweils herrschenden Moral-
vorstellungen. Vor allem begrindet die Menschenwirdegarantie — auch nach ob-
jektiv-rechtlicher Sichtweise — keine Rechtspflicht des einzelnen, sein Leben nach
MaRgabe berkommener ethischer und moralischer Verhaltensmuster zu gestal-
ten. Die Menschenwiirdegarantie ist im Gegenteil gerade als Reaktion auf den to-
talen Kollektivismus in das deutsche Verfassungsleben eingetreten. Art. 1 Abs. 1
GG bezieht eine deutliche Abwehrstellung gegen einen den Menschen zum Objekt
herabwirdigenden KollektivismusA.,

Was ist nun mit der Wahrung der ,,Subjektqualitat* des Menschen gemeint, die
den Kern der Menschenwirdegarantie ausmacht? Der Bayerische Verfassungsge-

3 BVerfGE 87, 209, 228.

4 U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Programmgrundsétze, Gut-
achten, S. 22.

4 @G. Diirig, in: T. Maunz / G. Dirig, GG, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 46.
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richtshof hat die Menschenwirdegarantie der Bayerischen Verfassung wie folgt
definiert:

,,Der Mensch als Person ist Trdger hochster geistiger und sittlicher Werte und
verkorpert einen sittlichen Eigenwert, der unverlierbar und gegeniiber jedem An-
Spruchp der Gemeinschaft, insbesondere gegeniiber allen politischen und rechtli-
chen Zugriffen des Staates und der Geselichaﬁ, eigenstandig und unantastbar ist.
Wiirde der Person ist dieser innere und zugleich soziale Wert und Achtungsan-
spruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. ““42

In diesem Sinne hat auch das Bundesverfassungsgericht ausgefuhrt:

,,Dies bedeutet, daf3 auch in der Gemeinschaft grundsdtzlich jeder Einzelne als
gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt werden mufs ... Der Satz ,der
Mensch mufs immer Zweck an sich selbst bleiben" gilt uneingeschrdnkt fiir alle
Rechtsgebiete; denn die unverlierbare Wiirde des Menschen als Person besteht
gerade darin, daf; er als selbstverantwortliche Personlichkeit anerkannt bleibt. “43

Die Subjektqualitdt des Menschen zeichnet sich also durch seinen Eigenwert
aus; der Eigenwert des Menschen wird durch die Eigenverantwortlichkeit eines je-
den vermittelt. Kerngehalt der Menschenwirdegarantie ist damit die Selbstbestim-
mung des Menschen44,

Allerdings sind der Auslbung dieses die Sinnmitte des Art. 1 Abs. 1 GG aus-
machenden Selbstbestimmungsrechts Grenzen gesetzt; besser und genauer ge-
wendet: die Wahrnehmung dieses Selbstbestimmungsrechts bedarf einer Grundla-
ge. Diese Grundlage liegt in der Menschqualitat des einzelnen. Selbstbestimmung
des Menschen ist nur auf der Basis der Menschqualitét, eben der Subjektqualitat,
mdoglich. Sie bildet die unverzichtbare Mutterschicht flr jede eigenverantwortliche
Personlichkeitsentfaltung. Wirde des Menschen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 GG
setzt die Menschqualitat voraus. Kraft seines Geistes grenzt sich der Mensch von
der unpersonlichen Natur ab, also von der Sache und von dem Tier4s. Wenn etwa
eine Darstellung in den Medien es nahelegt oder sogar propagiert, Menschen wie
Tiere oder Sachen zu behandeln, ist die Menschenwirdegarantie des Art. 1 Abs. 1
GG verletzt#6. Dies gilt unabhdngig davon, ob der einzelne durch Dritte in dieser

42 BayVfGE 8, 52, 57; 11, 164, 181, 14, 49, 57; 29, 38, 42.

43 BVerfGE 45, 187, 228.

44 Statt vieler C. Starck, in: H. v. Mangoldt / F. Klein / C. Starck, GG, Art. 1, Rdnr. 10.

4 Siehe nochmals G. Diirig, in: T. Maunz / G. Dirig, GG, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 18; vgl. bereits
oben bei und nach Fn. 21 (S. 17).

4 U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Programmgrundsétze, Gut-
achten, S. 21.
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Form dargestellt wird oder ob der einzelne sich selbst in dieser Weise prasentiert.
Das ,,Einverstandnis“ des einzelnen ist insoweit verfassungsrechtlich unbeacht-
lich; es ist vor allem kein Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des einzelnen.
Denn die Menschqualitat, die Subjektivitat, ist die Grundlage fur dieses Selbstbe-
stimmungsrecht. Fehlt es an der Menschqualitat, mangelt es zugleich an der Basis,
auf der sich das Selbstbestimmungsrecht erst entfalten kann. Nochmals: Wirde
und damit Selbstbestimmung des Menschen setzt diese Menschqualitat voraus.

Hieraus erhellen zugleich Inhalt und Grenzen der Dispositionsmacht des einzel-
nen. Zur Disposition steht nicht die Menschqualitat des einzelnen; sie ist als ob-
jektiver Wert seiner Verfligungsmacht a priori entriickt. Der einzelne kann sich
daher nicht gleichsam zu einer Sache oder zu einem Tier erklaren und die den
Menschen préagenden Eigenschaften abstreifen4’. In diesem Falle machte er sich
unter Preisgabe seiner Subjektqualitat zu einem unpersonlichen Wesen, also zu
einem Objekt; dies ist ihm nach Art. 1 Abs. 1 GG nicht gestattet. Er kann auch
nicht auf sein Selbstbestimmungsrecht verzichten, weil er sich damit gleicherma-
Ren zum Objekt deklarierte. Denn Subjektqualitat heif3t vor allem eigenverant-
wortliche Selbstbestimmung. Sofern der einzelne indes — auf der Grundlage der
Menschqualitat — von seinem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch macht, bewegt er
sich im Rahmen des durch Art. 1 Abs. 1 GG abgesteckten Bezirks. Insoweit kann
er also niemals seine Menschenwirde verletzen, weil diese ihm gerade die
Rechtsmacht verleiht, sein Leben als eigenverantwortliche Personlichkeit zu ge-
stalten; allenfalls kdnnte er insoweit die Rechte und damit auch die Menschen-
wirde Dritter gefahrden. Es ist damit auch Ausdruck der Wirde des Menschen,
autonom und ohne Fremdbestimmung darliber zu entscheiden, wann und inner-
halb welcher Grenzen man intime oder personliche Lebenssachverhalte preisgibt;
in pointierter Verdichtung: Auf die Menschenwiirde wird durch eine solche Preis-
gabe nicht verzichtet; die Preisgabe ist im Gegenteil gerade Ausdruck der Men-
schenwiirde, weil diese den einzelnen dazu beféhigt, sich selbst zu bestimmen und
seine Umweltbedingungen autonom zu wahlen.

47 So etwa beim sogenannten ,,Zwergenweitwurf” (VG Neustadt, NVwZ 1993, 98 ff.); zutreffend
geht das Gericht davon aus, daB beim ,,Zwergenweitwurf* der kleinwiichsige Mensch ,,wie ein
Sportgerat gehandhabt* und ihm dadurch ,,eine entwiirdigende, objekthafte Rolle zugewiesen wird
(S.99).
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(3) Verhaltnis von Menschenwurde und allgemeinem Persénlichkeitsrecht

Dal} die Preisgabe von personlichen Lebenssachverhaltnissen gerade Ausdruck
des freien Selbstbestimmungsrechts des einzelnen und damit seiner Menschen-
warde ist, macht die Parallele zum allgemeinen Personlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) augenscheinlich. Wie bereits oben erwéhnt,
hat das Bundesverfassungsgericht im Hinblick darauf, dal? jedes Grundrecht in der
Menschenwirdegarantie wurzelt und damit einen Menschenwirdekern aufweist,
eine ,,sorgfaltige Begriindung® angemahnt, ,,wenn angenommen werden soll, daf3
der Gebrauch eines Grundrechts auf die unantastbare Menschenwirde durch-
schlagt“48. Diese Direktive des Bundesverfassungsgerichts gewinnt im gegebenen
Zusammenhang mal3gebliches Gewicht.

Das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verbirgte allgemeine
Personlichkeitsrecht verleiht dem einzelnen die aus dem Gedanken der Selbstbe-
stimmung folgende Befugnis, grundsétzlich selbst zu entscheiden, wann und in-
nerhalb welcher Grenzen personliche Lebenssachverhalte offenbart werden diir-
fen49, Das Bundesverfassungsgericht betont indes zugleich, dal3 sich der einzelne
im Uberwiegenden Allgemeininteresse Einschrankungen gefallen lassen muf.
Hierbei unterscheidet das Bundesverfassungsgericht zwischen verschiedenen
Spharen mit unterschiedlicher Schutzbedurftigkeit und Eingriffresistenzs0:

- Die innere Sphére (Intimsphare) gewahrleistet einen absolut geschitzten, unan-
tastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung, welcher der 6ffentlichen Hand
schlechthin entzogen ist5!. Selbst schwerwiegende Interessen der Allgemeinheit
konnen Eingriffe in diesen Bereich nicht rechtfertigen; eine Abwégung nach
Malgabe des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes findet nicht statt52. Das Bundes-
verfassungsgericht leitet dies unter anderem daraus ab, ,,dal} der Kern der Per-
sonlichkeit durch die unantastbare Wirde des Menschen geschiitzt wird*“ss.

48 BVerfGE 93, 266, 293; vgl. bereits oben bei Fn. 32 (S. 21).

4 Vgl. nur BVerfGE 65, 1, 41 f.; 80, 367, 373; aus dem Schrifttum siehe statt aller B. Pieroth /
B. Schlink, Grundrechte, Staatsrecht Il, Rdnr. 377; C. Starck, in: H. v. Mangoldt / F. Klein /
C. Starck, GG, Art. 2, Rdnr. 83.

%0Vgl. nur BVerfGE 80, 367, 373.

51Vgl. BVerfGE 6, 32, 41; 54, 143, 146; 80, 367, 373.

52 BVerfGE 34, 238, 245; 80, 367, 373.

53 BVerfGE 80, 367, 373 f.
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- Um diesen Kern herum besteht eine Privatsphére, die zwar grundsatzlich ein-
schrankbar ist; dies jedoch nur unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Ver-
héltnismaRigkeit>4.

- In der &uReren Sphére (Sozialsphéare) muR sich der einzelne weitreichende Ein-
schrankungen gefallen lassen, weil er insoweit in Kontakt zu anderen tritt be-
ziehungsweise eine gesteigerte soziale Funktion wahrnimmt.

In der Intimsphére soll also der einzelne vor Einblicken der Offentlichkeit wirk-
sam abgeschirmt bleiben. Zur Intimsphére gehdren vor allem sdmtliche Vorgange
im Bereich der (individuellen, personenbezogenen) Sexualitatss. VVorgénge aus der
Intimsphére sind einer o6ffentlichen Erdrterung entzogen. Eine Ausnahme besteht
indes dann, wenn der Betroffene hierin einwilligt®¢. Die Mdoglichkeit einer solchen
Einwilligung ist presserechtlich unbestritten; sie stellt ein Gemeingut des Presse-
rechts dar. Auch das Bundesverfassungsgericht hat deutlich hervorgehoben, daR es
Sache des Betroffenen ist, Uber die Offenlegung der seiner Intimsphéare unterfal-
lenden Vorgénge frei zu bestimmen. Fir die Frage, was den absolut wirkenden
Kernbereich privater Lebensgestaltung ausmacht, fuhrt es aus:

., Es kommt zundchst darauf an, ob der Betrjffene einen Lebenssachverhalt ge-
heimhalten will oder nicht. Denn dort, wo der Betroffene auf Geheimhaltun
selbst keinen Wert legt, ist der Kernbereich schon wegen dieses Umstandes in af
ler Regel nicht beriihrt. 7

Da das allgemeine Personlichkeitsrecht im Bereich der Intimsphére die Men-
schenwirdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG konkretisiert>® und der einzelne Uber
Vorgéange im Bereich der Intimsphére autonom entscheiden kann, kann anderes
auch nicht fiir die Menschenwirdegarantie gelten: In Wahrnehmung seines Selbst-
bestimmungsrechts obliegt es dem einzelnen, Uber die Geheimhaltung oder Preis-
gabe der dem prinzipiell unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung
unterfallenden VVorgénge frei zu entscheiden.

Auch fir den Bereich der Privatsphare hat das Bundesverfassungsgericht immer
wieder auf das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen verwiesen. Zuletzt ist das

% BVerfGE 27, 344, 350; 34, 238, 245 f.; 80, 367, 374.

55 Statt aller vgl. M. Prinz | B. Peters, Medienrecht, Rdnr. 54.

% Siehe nur M. Prinz | B. Peters, Medienrecht, Rdnr. 54; OLG Hamburg, NJW 1967, 2314,
2316.

5 BVerfGE 80, 367, 374.

%8 Vgl. nochmals BVerfGE 80, 367, 373 f.
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Gericht in seinem bereits erwéhnten Urteil vom 15. Dezember 1999 (,,Caroline
von Monaco*) auf Inhalt und Grenzen des allgemeinen Persdnlichkeitsrechts ein-
gegangen. Zunachst betont es die flr die Personlichkeitsentfaltung des einzelnen
zentrale Bedeutung eines wirksamen Schutzes der Privatsphare mit folgenden
Worten:

., Zum anderen erstreckt sich der Schutz auf einen rdumlichen Bereich, in dem
der Einzelne zu sich kommen, sich entspannen oder auch gehen lassen kann (vgl.
BVerfGE 27, 1 [6]). Zwar bietet auch_dieser Bereich Gelegenheit, sich in einer
Weise zu verhalten, die nicht fiir die Offentlichkeit bestimmt ist und deren Beob-
achtung oder Darstellung durch Aufsenstehende fiir den Betroffenen peinlich oder
nachteilig wdre. Im Kern geht es aber um einen Raum, in dem er die Moglichkeit
hat, frei von offentlicher Beobachtung und damit der von ihr erzwungenen Selbst-
kontrolle zu sein, auch ohne daf3 er sich dort notwendig anders verhielte als in der
Offentlichkeit. Bestiinden solche Riickzugsbereiche nicht mehr, konnte der Einzel-
ne psychisch iiberfordert sein, weil er unausgesetzt darauf achten miifite, wie er
au]p andere wirkt und ob er sich richtig verhdlt. Ihm fehlten die Phasen des Allein-
seins und Ausgleichs, die fiir die Personlichkeitsentfaltung notwendig sind und
ohne die sie nachhaltig beeintrdchtigt wiirde. *“ 5°

Sodann weist das Gericht jedoch darauf hin, dal} es Sache des einzelnen ist,
darliber zu entscheiden, ob er VVorgange privater Lebensgestaltung geheimhalten
oder aber offenbaren mochte:

,,Der Schutz der Privatsphdre vor dffentlicher Kenntnisnahme entfdllt ferner,
wenn sich jemand selbst damit einverstanden zeigt, daf bestimmte, gewohnlich als
privat geltende Angelegenheiten offentlich gemacht werden, etwa indem er Exklu-
sivvertrdge tiber die Berichterstattung aus seiner Privatsphdre abschliefft. Der
verfassungsrechtliche Privatsphdrenschutz aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 1 Abs. 1 GG ist nicht im Interesse einer Kommerzialisierung der eigenen Per-
son gewdbhrleistet. Zwar ist niemand an einer solchen Offnung privater Bereiche
gehindert. Er kann sich dann aber nicht gleichzeitig auf den offentlichkeitsabge-
wandten Privatsphdrenschutz berufen. Die Erwartung, dafs die Umwelt die Ange-
legenheiten oder Verhaltensweisen in einem Bereich mit Riickzugsfunktion nur
begrenzt oder nicht zur Kenntnis nimmt, mufs daher situationsiibergreifend und
konsistent zum Ausdruck gebracht werden. Das gilt auch fiir den Fall, daf; der
Entschlufs, die Berichterstattung iiber bestimmte Vorgdnge der eigenen Privat-
sphdre zu gestatten oder hinzunehmen, riickgdngig gemacht wird. *

Die — vor dem Rekurs auf die Menschenwurdegarantie vom Bundesverfas-
sungsgericht angemahnte — Untersuchung des allgemeinen Personlichkeitsrechts
aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verdeutlicht, daB es prinzi-

59 BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1999 — Az.: 1 BVR 653/96, Umdruck, Rdnr. 76.
60 BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1999 — Az.: 1 BVR 653/96, Umdruck, Rdnr. 82.
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piell Sache des einzelnen ist, in freier Selbstbestimmung dartber zu befinden, ob
er Vorgénge der Intim- oder Privatsphare geheimhalten oder aber offenbaren
mochte. Das Recht auf freie Selbstbestimmung ist sowohl fir die Menschenwiirde
als auch fir das allgemeine Personlichkeitsrecht typuspréagend. Sofern sich der
einzelne in intimen oder privaten Angelegenheiten auf das Forum der Offentlich-
keit begibt, nimmt er sein allgemeines Personlichkeitsrecht wahr; ein Verstol3 ge-
gen seine Menschenwirde ist ausgeschlossen. Mit einem Verzicht seiner Wirde
hat dies nichts zu tun: Der einzelne kann zwar auf seine Intim- und Privatsphare
verzichten, indem er Vorgéange seines intimen und privaten Lebens offenbart. Er
verzichtet damit aber nicht auf sein allgemeines Personlichkeitsrecht, sondern bt
dieses Grundrecht gerade aus. Auch verzichtet er insoweit nicht auf seine Men-
schenwirde; vielmehr ist diese Preisgabe gerade Ausdruck seines in der Sinnmitte
der Menschenwirde liegenden Selbstbestimmungsrechts.

(4) Zur Reichweite der Dispositionsfreiheit: Darf der einzelne den gesamten
Bereich seiner Intim- und Privatsphare preisgeben?

Indes ist noch nicht abschlieRend geklart, wie weit dieser Verzicht der Intim-
und Privatsphdre reichen kann. Die bisher behandelten und von der Rechtspre-
chung entschiedenen Félle betreffen die Frage, ob der einzelne des besonderen
Schutzes des allgemeinen Personlichkeitsrechts verlustig geht, wenn er in die Ver-
offentlichung bestimmter, einzelner Vorgénge seines Intim- oder Privatlebens ein-
willigt. Es handelt sich um Falle, in denen sich die Einwilligung auf konkrete,
einzelne Momente bezieht. Der einzelne verzichtet insoweit nicht auf die Intim-
und Privatsphare schlechthin; vielmehr disponiert er nur tber einzelne intime und
private Angelegenheiten, mogen diese im Einzelfall auch von besonderer Intimitat
sein (Veroffentlichung von Nacktfotos, Preisgabe von Krankheiten etc.). Fraglich
ist jedoch, ob der einzelne auch auf den gesamten Bereich der Intim- und Privat-
sphare verzichten kann. Diese Frage stellt sich namentlich im Zusammenhang mit
der Realityshow ,,Big Brother*, weil die Teilnehmer wahrend der gesamten Dauer
der Veranstaltung von 100 Tagen beobachtet werden und damit Gber keinerlei
Rickzugsbereiche verfugen.

Da die Intimsphare als Bestandteil des allgemeinen Persdnlichkeitsrechts die
durch Art. 1 Abs. 1 GG gewahrleistete Menschenwirde konkretisierts!, konnte

61 Vgl. hierzu oben vor Fn. 53 (S. 26).
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man den Standpunkt einnehmen, dal} der einzelne Uber diese Sphére als solche
nicht wirksam verfugen kann. Das Bundesverfassungsgericht betont zwar, daR
dem einzelnen ,,ein Innenraum verbleiben muf, in dem er sich selbst besitzt und in
den er sich sicher zuriickziehen kann, zu dem die Umwelt keinen Zutritt hat, in
dem man in Ruhe gelassen wird und ein Recht auf Einsamkeit genief3t“62, Es
macht jedoch zugleich deutlich, dal? dieses Recht ,,um der freien und selbstver-
antworteten Entfaltung seiner Personlichkeit willen*63 besteht. Hierin manifestiert
sich abermals der primér abwehrrechtliche Gehalt des allgemeinen Personlich-
keitsrechts, der keinen Widerstand leistet, wenn der einzelne in freier Selbstbe-
stimmung seine Intim- und Privatsphare preisgibt.

Geht man nun der Frage nach, ob zur Menschqualitat zwingend eine Intim- und
Privatsphare gehort, so mufl man sich zunachst vor Augen halten, daR selbstver-
standlich auch der der offentlichen Beobachtung unterliegende Mensch ein
Mensch bleibt. Er verhélt sich zwar anders als Menschen in privater Zurtickgezo-
genheit. Gleichwohl wird ein Mensch, der sich vorwiegend oder ausschlieBlich
der Offentlichkeit aussetzt, nicht zu einem unpersénlichen Gegenstand, zu einem
Objekt. Er gibt sich so, wie sich Menschen in der Offentlichkeit verhalten. Seine
Subjektqualitat bleibt unberihrté4,

Sofern man fur die Menschqualitat das Bestehen einer Intim- und Privatsphére
fUr unverzichtbar erklarte, mite man zugleich bestimmen, in welchen zeitlichen
Abstdnden dem einzelnen ein solcher Rickzugsbereich offenstehen muf3; mufl}
dies nach einigen Stunden, mindestens einmal am Tag oder spatestens nach eini-
gen Tagen oder Wochen der Fall sein5? Und wie lange mufite diese Phase der Zu-
rickgezogenheit sein, bis der einzelne wieder die Offentlichkeit aufsuchen diirfte?
Die Menschen werden diese Frage je nach ihrer spezifischen individuellen Pré&-
gung ganz unterschiedlich beantworten. Dies zeigt, dal’ es gerade Ausdruck freier

62 BVerfGE 27, 1, 6.

6 BVerfGE 27, 1, 6.

& Vgl. noch unten bei Fn. 68 (S. 32).

% Beispielsweise hatten die Teilnehmer des legendéren Festivals in Woodstock im Jahre 1969
praktisch keine Intim- und Privatsphére, ohne daf insoweit jemand auf den Gedanken gekommen
ware, dieses Verhalten unter dem Gesichtspunkt der Menschenwirde zu problematisieren; auch
muRte man fragen, ob und in welchem Umfange den Teilnehmern einer Klassenfahrt Intim- und
Privatsphére erdffnet ist, die regelméRig in Gemeinschaftsraumen schlafen und auch im Ubrigen
wenig Raum zur Einsamkeit besitzen; schlieBlich sei an die Verhdltnisse in Sammelunterkiinften
fur Flichtlinge oder in Gefangnissen erinnert, die ebenfalls wenig Gelegenheit zur Intimitat und
Privatheit bieten.
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Selbstbestimmung des einzelnen ist, dariiber zu entscheiden, ob, in welchem Um-
fang und wann er Zurtickgezogenheit und Privatheit zu beanspruchen wiinscht.

Allerdings ist nicht auszuschlieRBen, daR derjenige, der sich einer langerfristigen
Bebachtung unterwirft, dauerhaft psychisch tberfordert wird und deshalb psychi-
sche und physische Schéden davontrégt. Ob solche Gefahren tatsachlich drohen,
die den Staat unter dem Gesichtspunkt seiner Schutzpflicht fur das Grundrecht aus
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zum Einschreiten berechtigen kénnten, braucht hier nicht
entschieden zu werden. Denn der Sender RTL2 hat hinreichend Sorge getragen,
dal’ solche Schéden fir die Teilnehmer von ,,Big Brother® nicht eintretenst,

(5) Fazit: Vereinbarkeit des TV-Formats ,,Big Brother* mit der
Menschenwiirdegarantie

Unter Zugrundelegung der herausgearbeiteten Grundsatze kann nunmehr die
hier in Rede stehende Frage beantwortet werden, ob die Realityshow ,,Big Bro-
ther” des Senders RTL2 gegen die Verpflichtung zur Wahrung der Menschenwiir-
de verstolt.

Hierbei ist zwischen der Gruppe der Rezipienten einerseits, also den Fernsehzu-
schauern beziehungsweise den Nutzern von Mediendiensten (vgl. § 3 Nr. 2
MDStV), sowie der Gruppe der Teilnehmer an der Realityshow ,,Big Brother* an-
dererseits zu unterscheiden.

Eine Verletzung der Wurde der Zuschauer beziehungsweise der Nutzer von
Mediendiensten erscheint ausgeschlossen. Bei der Internet-Prasentation von ,,Big
Brother” liegt dies auf der Hand. Denn insoweit beruht die Rezeption auf einer
bewuf3ten Abrufentscheidung des Nutzers, so dal} eine unerwartete und ungewoll-
te Konfrontation mit bestimmten, seine sittliche Selbstbestimmung beeintréachti-
genden Inhalten nicht zu erwarten ist. Anderes ergibt sich auch nicht fir die TV-
Ausstrahlung von ,,Big Brother”. Es kann hier dahinstehen, ob ein VerstoR gegen
die Menschenwirde bereits deshalb ausscheidet, weil der Zuschauer durch Ab-
schalten des Geréts oder aber durch Umschalten auf ein anderes Programm der
seiner Meinung nach menschenunwirdigen Sendungen entgehen kanné’. Denn in

8 Vgl. noch unten bei Fn. 73 (S. 34).
" In diesem Sinne K. Beucher | L. Leyendecker | O. v. Rosenberg, Mediengesetze, § 41 RStV,
Rdnr. 11.



Medienrechtliche Zuldssigkeit des TV-Formats ,,Big Brother* 32

jedem Fall reicht die nur fliichtige Konfrontation mit der Sendung ,,Big Brother*
im Zuge des Umschaltens nicht aus, um die sittlichen Empfindungen des einzel-
nen Zuschauers tiefgreifend zu verletzen. Hierin liegt der Unterschied etwa zur
Darstellung pornografischer oder gewaltverherrlichender Sendungen, bei denen
schon die Rezeption einzelner Sequenzen ausreichen kann, um die sexuelle und
individuelle Selbstbestimmung des einzelnen empfindlich zu beeintrachtigen. Es
steht also nicht zu erwarten, dal} die Fernsehzuschauer von ,,Big Brother” gleich-
sam Uberrumpelt und ungewollt mit VVorgangen konfrontiert werden, die ihre sitt-
lichen Empfindungen empfindlich zu stéren geeignet sind. Die Menschenwirde
der Zuschauer ist damit nicht verletzt.

Auch liegt keine Verletzung der Menschenwirde der an der Realityshow ,,Big
Brother* teilnehmenden Personen vor. Die Teilnehmer dieser Show verstof3en
nicht dadurch gegen ihre Menschenwirde, dal sie ihrer visuellen und akustischen
Uberwachung rund um die Uhr zustimmen. Sie stellen hierdurch ihre Subjektqua-
litdt nicht in Frage. Zwar ist davon auszugehen, dal3 sich die Teilnehmer durch die
permanente Gffentliche Beobachtung anders verhalten als auBerhalb der Offent-
lichkeit. Der einzelne wird darauf achten, wie er auf andere wirkt und ob er sich
richtig verhélt8, Denn nur dann wahrt er seine Chance auf eine weitere Teilnahme
an der Spielshow und damit auf den Gewinn. Dies alles &ndert freilich nichts dar-
an, daf? auch die Verhaltensmuster der Teilnehmer von ,,Big Brother* auf mensch-
licher Entscheidungsrationalitat beruhen. Es ist gleichermaRen menschliches Da-
sein, und zwar unabhéangig davon, ob der einzelne einen Ort des Alleinseins, der
Abgeschiedenheit aufsucht oder sich aber in die standige 6ffentliche Beobachtung
begibt. Die Teilnehmer werden also nicht dadurch zu einem unpersonlichen Ge-
genstand, dal} sie ihrer permanenten Beobachtung zustimmen. lhre prinzipielle
Subjektqualitat bleibt unbertihrt.

Die Teilnehmer von ,,Big Brother” verzichten zwar auf Intimitat und Privatheit.
Dies andert jedoch nichts daran, dal dieser Verzicht Ausdruck ihres Selbstbestim-
mungsrechts ist, das den eigentlichen Kern der Menschenwuirdegarantie und des
allgemeinen Personlichkeitsrechts bildet. Der einzelne hat in freier Selbstbestim-
mung darlber zu entscheiden, ob er Vorgénge des intimen und privaten Lebens
flr sich behélt oder aber offenbart. Selbstbestimmung des einzelnen bedeutet zu-
gleich die Befugnis, sich gegebenenfalls auch anders zu verhalten als die Gberwie-
gende Mehrheit. Die Menschenwirdegarantie ist gerade als Reaktion auf den Kol-

8 Vgl. BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1999 — Az.: 1 BvR 653/96, Umdruck, Rdnr. 76.
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lektivismus des nationalsozialistischen Unrechtsstaates in das Grundgesetz aufge-
nommen worden. Es stellte das Wesen der Menschenwirdegarantie deshalb
gleichsam auf den Kopf, wenn der einzelne aus ihr verpflichtet werden sollte, sich
den jeweils herrschenden moralischen und sittlichen Grundwerten zu unterwerfen.
Solange und soweit Rechte Dritter nicht beeintréchtigt sind, kann er sein Leben
nach autonom gesetzten Handlungsmustern gestalten. Niemand ist an einer Off-
nung des privaten Bereichs gehinderts®.

Auch werden die Teilnehmer von ,,Big Brother* nicht dadurch zu (Beobach-
tungs-)Objekten, dal ihr eigentliches Motiv fir den Verzicht auf Abgeschlossen-
heit ihres Privatlebens in der Gewinnaussicht besteht; sie werden hierdurch insbe-
sondere nicht zu einer ,,handelbaren Ware*“70, Die Einwilligung in eine Berichter-
stattung aus der Intim- und Privatsphare erfolgt typischerweise gegen die Entrich-
tung eines Entgelts. Der verfassungsrechtliche Privatsphérenschutz aus Art. 2
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ist zwar nicht im Interesse einer Kom-
merzialisierung der eigenen Person gewahrleistet. Niemand ist jedoch daran ge-
hindert, seinen intimen und privaten Bereich gegen Bezahlung eines speziellen
Entgelts zu offenbaren und damit zu vermarkten?,

Der Einwand einer ,,unzuldssigen Kommerzialisierung* der eigenen Person be-
trifft letztlich einen anderen Aspekt. Die Aussicht auf einen hohen Gewinn kdnnte
die Teilnehmer dazu verleiten, in eine Situation einzuwilligen, die sie selbst nicht
durchschauen kdénnen und bei der sie letztlich zu einem Spielball instrumenteller
Fremdbestimmung werden?2. In der Tat setzt eine wirksame Einwilligung eine au-
tonome und eigenverantwortliche Entscheidung des Betroffenen voraus. Die Be-
troffenen mussen Ubersehen kdnnen, was sie erwartet, um in die Preisgabe ihrer
Intim- und Privatsphére wirksam einwilligen zu kénnen. Diese Voraussetzung ist
im gegebenen Zusammenhang indes erflllt, weil sich die Teilnehmer von ,,Big
Brother” im Rahmen des Auswahlverfahrens einer eingehenden psychischen und

8 BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1999 — Az.: 1 BvR 653/96, Umdruck, Rdnr. 82.

°Vgl. U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Programmgrundsétze,
Gutachten, S. 65 f., der diese Frage im Zusammenhang mit der TV-Show ,,Big Brother* zwar ei-
nerseits aufwirft, andererseits aber auf S. 66 ausfihrt, da nach dem gegenwadrtigen Sachstand von
einem VerstoR gegen die Menschenwirde nicht ausgegangen werden kénne.

1 So deutlich BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1999 — Az.: 1 BvR 653/96, Umdruck, Rdnr.
82.

2 U. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Programmgrundsatze, Gut-
achten, S. 29,49 f., 61.
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physischen Untersuchung unterziehen mussen. Daher kann nicht angenommen
werden, dal die Teilnehmer in Unkenntnis darlber bleiben, was sie erwartet.

Auch hat der Sender RTL2 hinreichend Sorge getragen, daR die Teilnehmer von
,Big Brother* keine psychischen und physischen Schaden davontragen, die durch
das Fehlen von Ruckzugsbereichen wegen der langerfristige und permanenten
Uberwachung entstehen konnten73. Zunachst einmal missen sich alle Teilnehmer
im Rahmen des Auswahlverfahrens umfangreichen psychischen und physischen
Tests unterziehen, die daruber AufschluR geben, ob die Teilnehmer den Belastun-
gen wahrend der Veranstaltung gewachsen sind. Auch féllt ins Gewicht, dal3 die
Belastungszeit fur den einzelnen durch die Begrenzung der Show auf maximal
100 Tage beschrankt ist; daher braucht hier nicht entschieden zu werden, ob der
einzelne in eine zeitlich unbegrenzte Beobachtung wirksam einwilligen konnte.
Weiter ist zu beriicksichtigen, daB es allen Teilnehmern freisteht, jederzeit aus der
Show auszusteigen und den Container zu verlassen. Ferner kann sich der einzelne
Teilnehmer auch wahrend der Show stets an denjenigen Psychologen wenden, der
bereits beim Casting und in der VVorbereitungsphase fur seine Betreuung zusténdig
war. AulRerdem konnen die Verantwortlichen von ,,Big Brother* einen Teilnehmer
aus dem Spiel nehmen, wenn die Psychologen den Eindruck gewinnen, dal der
Kandidat dem Spiel psychisch nicht mehr gewachsen ist; dadurch ist der Gefahr
hinreichend begegnet, dal’ die Teilnehmer von ,,Big Brother” psychisch berfor-
dert werden und infolgedessen psychische und physische Schaden erleiden. Und
weiter ist zu beachten, daR der Offentlichkeit Bilder aus den Toiletten nicht zu-
ganglich gemacht werden; daher kann auch die Frage auf sich beruhen, ob der Be-
troffene in die Berichterstattung aus diesem intimen Bereich wirksam einwilligen
konnte.

Im Ergebnis ist festzuhalten, daB die Realityshow ,,Big Brother* nicht die Men-
schenwidrde der Teilnehmer verletzt. Die Preisgabe der Intim- und Privatsphare ist
Ausdruck des freien Selbstbestimmungsrechts der Teilnehmer. Sie verzichten
zwar auf die Abschirmung ihres intimen und privaten Lebens vor offentlicher
Kenntnisnahme. Sie verzichten damit aber nicht auf ihre Grundrechte und insbe-
sondere nicht auf ihre Menschenwirde. Vielmehr ist diese Entscheidung gerade
Ausdruck des freien Selbstbestimmungsrechts des einzelnen, welches das Funda-
ment sowohl der Menschenwiirdegarantie als auch des allgemeinen Personlich-
keitsrechts bildet.

3\V/gl. hierzu bereits oben vor Fn. 66 (S. 31).
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(6) Unterschiede zur Veranstaltung von (unzuléssigen) Peep-Shows

Wie bereits gezeigt, kann der Mensch Uber seine Menscheigenschaft, also tber
seine Subjektqualitat, nicht wirksam verfiigen. Der einzelne kann insbesondere
nicht das Bild eines unpersonlichen Gegenstand oder Tieres annehmen und auf
diese Weise auf die den Menschen pragenden Eigenschaften verzichten. Dies ist
gemeint, wenn von der Unverflgbarkeit der Menschenwirde die Rede ist74.

Einen Verstol? gegen die Menschenwirde hat das Bundesverwaltungsgericht in
den sogenannten Peep-Shows erblickt. Nach Ansicht des Gerichts verletzen die
Frauen, indem sie sich zum Zwecke der sexuellen Erregung der fir sie nicht sicht-
baren Ménner darstellen, gegen ihre Menschenwdirde’. Diese Entscheidung ist auf
heftige Kritik gestoRen?8. Indes braucht diese Auseinandersetzung nicht en detail
nachgezeichnet und entschieden zu werden. Denn die diese Entscheidung tragen-
den Grunde konnen auf die Konstellation des TV-Formats ,,Big Brother” nicht
ubertragen werden.

Zundchst hat das Gericht ausdricklich festgestellt, dal3 bei einer Stripteaseshow
,»die personale Subjektsituation der Darstellerin unberihrt* bleibe. Demgegenuber
werde bei der Peep-Show der auftretenden Frau eine entwirdigende, objekthafte
Rolle zugewiesen, wobei nach Ansicht des Gerichts hierbei mehrere Umsténde der
Veranstaltung zusammenwirken:

,,die durch die Art der Bezahlung vermittelte Atmosphdre eines mechanisierten
und automatisierten Geschdftsvorganges, bei dem der Anblick der nackten Frau
wie die Ware eines Automaten durch Miinzeinwurf verkauft und gekauft wird; die
durch den Fensterklappenmechanismus und den einseitigen Sichtkontakt hervor-
gehobene verdinglichende Isolierung der als Lustobjekt zur Schau gestellten Frau
vor im Verborgenen bleibenden Voyeuren; der durch diesen Geschehensablauf
besonders krafs hervortretende Eindruck einer entpersonalisierten Vermarktung
der Frau; die Isolation auch des allein in der Kabine befindlichen Zuschauers und
das damit verbundene Fehlen einer sozialen Kontrolle; die durch das System der
Einzelkabine bewu/3t gescha[fene Moglichkeit der Selbstbefriedigung und deren
kommerzielle Ausnutzung. “7

74 Siehe hierzu bereits oben nach Fn. 44 (S. 24).

s BVerwGE 64, 274, 280; 84, 314, 317.

6 Aus dem ablehnenden Schrifttum vgl. statt vieler C. Gusy, DVBI. 1982, 984, 985 f.; W. Hof-
ling, NJW 1983, 1582 ff.; C. Starck, in: H. v. Mangoldt / F. Klein / C. Starck, GG, Art. 1, Rdnr.
97; R. Stober, NJW 1989, 562, 563.

" BVerwGE 64, 274, 278 f.
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Das Gericht gelangt deshalb zu dem Ergebnis:

,,Diese Umstdnde bewirken in ihrer Gesamtheit, daf3 die zur Schau gestellte
Frau durch den Veranstalter wie eine der sexuellen Stimulierung dienende Sache
zur entgeltlichen Betrachtung dargeboten und jedem der in den Einzelkabinen be-
findlichen, der Frau nicht sichtbaren Zuschauer als blofles Anregungsobjekt zur
Befriedigung sexueller Interessen angeboten wird. “78

Eine Parallele zwischen einer Peep-Show und der Prasentation von ,,Big Bro-
ther” besteht darin, daB in beiden Féllen kein auf Kommunikation angelegter Kon-
takt zwischen den Akteuren und den Rezipienten zustande kommt; vielmehr bleibt
der Rezipient im Verborgenen. Hieraus ergibt sich jedoch fir sich genommen
noch keine Objektstellung der Darsteller. Denn auch im Regelfall der Vermark-
tung von Vorgéangen des Intim- und Privatbereichs treten die Beteiligten prinzipi-
ell nicht in Kontakt. Auch hier ist dem Betroffenen die Person des Rezipienten re-
gelmaRig nicht bekannt.

Der entscheidende Unterschied besteht vor allem darin, daR der die Peep-Shows
kennzeichnende Automateneffekt, der die sich darstellende Frau in der Tat zu ei-
ner Ware zu machen scheint, bei der Realityshow ,,Big Brother* fehlt. Es mangelt
an einer vergleichbaren Austauschbeziehung, welche die Teilnehmer dieser Show
als Gegenstande einer entpersonalisierten Vermarktung erscheinen lassen kénnten.
Die Teilnehmer verhalten sich wie Menschen, die sich in der Offentlichkeit auf-
halten. Es handelt sich um Verhaltensmuster, die sich von dem des in Abgeschie-
denheit weilenden Menschen gewil} unterscheiden. Gleichwohl aber bleiben die
menschlichen Verhaltensziige der Teilnehmer von ,,Big Brother” unberihrt: ihre
Subjektqualitat ist manifest.

Hieran &ndert sich auch nichts dadurch, daB es in den Handen der Rezipienten
liegt, durch Abstimmung Uber den weiteren Verbleib der Teilnehmer in der Show
zu entscheiden. Zwar werden die Teilnehmer deshalb regelméRig bemdiht sein,
sich in einer Weise darzustellen, daB ihr Verhalten auf mdglichst breite Zustim-
mung in der Offentlichkeit stoRt; nur dann vermogen sie ihre Chance auf eine wei-
tere Teilnahme an der Show und damit auf den Gewinn zu wahren. Doch auch
dieser auf Akzeptanz beim Publikum ausgerichtete Verhaltenszug kennzeichnet
letztlich den in der Offentlichkeit auftretenden Menschen und stellt daher keine

8 BVerwGE 64, 274, 279.
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(menschliche) Anomalie dar: Was draul3en, auRerhalb des Containers tblich und
erlaubt ist, kann drinnen nicht verboten sein.



D) AbschlieRende Bemerkungen

Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dal} die TV-Ausstrahlung und die In-
ternet-Présentation von ,,Big Brother* medienrechtlich zul&ssig sind; zuléssig des-
halb, weil dieses neuartige Format gegen kein Gesetz verstoRt. Insbesondere ver-
letzt ,,Big Brother* nicht die Menschenwirde der Teilnehmer dieser Show. Medi-
enaufsicht ist Rechtsaufsicht. Ein Einschreiten im Interesse ,,der 6ffentlichen Fir-
sorge* ist verfassungswidrig. Im Bereich der Polizeigewalt hat der Staat bereits
Ende des vorletzten Jahrhunderts seine Lektion erhalten; fortan war die Polizei
nicht mehr zur ,,Wohlfahrtsforderung“ befugt, sondern auf die Gefahrenabwehr
beschrankt?. Das Feld der Medien ist hingegen noch nicht von sémtlichen Rest-
partikeln eines prézeptoralen und paternalistischen Staatsverstandnisses bereinigt.
Hier reklamiert der Staat ab und zu noch Kompetenzen, die ihm nach der Verfas-
sung nicht zustehen.

Zwar ist alles, was nicht verboten ist, erlaubt. Nur heil3t dies nicht, daf3 alles Er-
laubte auch tatséchlich getan werden sollte. Die Legitimitat transzendiert die Le-
galitat. Im Rechtsstaat des Grundgesetzes kann es zwar keine Legitimitat aul3er-
halb der Legalitat geben, weil die strikte Befolgung der fiir alle geltenden Rechts-
sétze unverzichtbare Voraussetzung fir ein geordnetes staatsblrgerliches Zusam-
menleben ist. Nur mul3 nicht alles, was legal ist, auch legitim sein. In diesem Sin-
ne betrifft die Legitimitat eine metajuristische Kategorie, aus der sich zwar keine
rechtlichen Pflichten, gleichwohl aber gewisse Sollenssétze als Handlungsanwei-
sungen fur den einzelnen ergeben. Diese moralischen und ethischen Grundwerte
stellen keine statischen GroRen dar, sondern unterliegen der stetigen Veranderung.
Die Gesamtheit dieser Grundwerte bilden den Wertehaushalt, aus dem der einzel-
ne seine moralische Berechtigung flr sein Handeln bezieht.

Namentlich im gegebenen Zusammenhang ist ein breiter und intensiver Diskurs
darlber zu fuhren, ob und in welchem Umfange Vorgange intimer und privater
Lebensgestaltung der Kommerzialisierung zugefiihrt werden sollten. Die Notwen-
digkeit dieser Diskussion drangt sich auch deshalb auf, weil im Zeitalter des Inter-
net jeder Nutzer in die Rolle eines potentiellen (Rundfunk-)Veranstalters wachsen
wird. Es gilt, die Konturen der sittlichen und ethischen Verhaltensmaximen sicht-

0 Zur geschichtlichen Entwicklung polizeilicher Befugnisse vgl. eingehend B. Drews | G. Wak-
ke | K. Vogel | W. Martens, Gefahrenabwehr, S. 1 ff.
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bar werden zu lassen, die das Betétigungsfeld des einzelnen durch autonom aufer-
legte Selbstbeschrankungen zu begrenzen vermdogen. Jedes Verbot behinderte in-
des diese unumgangliche 6ffentliche Diskussion. Nochmals: ,,Verbote von Beitra-
gen zur geistigen Auseinandersetzung haben Meinungsfreiheit noch niemals si-
chern, geschweige denn fordern kénnen*eo.

Der unverzichtbare Diskurs tber die Eckpfeiler des gemeinsamen Wertehaus-
halts ist auf der Grundlage gleicher Bedingungen der Akteure zu flihren. Das aber
setzt den unbedingten Verzicht auf Verbote oder auch nur auf Androhungen der-
selben voraus. Die Verfassung bekennt sich ausdrtcklich zu einer offenen Gesell-
schaft und erteilt jedem Absolutheitsanspruch bei der Suche nach den ,richtigen
Werten“ ein klare Absage.

8 BVerfGE 74, 297, 332.
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Im folgenden werden die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung
thesenhaft zusammengefalit.

I. Schutz des TV-Formats ,,Big Brother* durch die
Rundfunkgarantie des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

Das TV-Format ,,Big Brother* unterfallt dem besonderen Schutz der verfas-
sungsrechtlich geschitzten Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. Die
Rundfunkfreiheit ist in ihrem Kern Programmfreiheit. Es ist Sache des Rund-
funks, Art und Ausrichtung, Inhalt und Form einer Sendung frei zu bestimmen.
Rundfunkprogramme sollen frei von staatlicher Lenkung, aber ebenso von pri-
vater Indienstnahme veranstaltet werden. An dem grundrechtlichen Schutz von
,,Big Brother” @ndert sich auch nichts dadurch, daR diese Sendung eher der Un-
terhaltung und der Befriedigung von Neugier und - vielleicht auch — von Voy-
eurismus dient. Der Schutz des Grundrechts der Rundfunkfreiheit ist ,,unge-
teilt”; es schitzt nicht nur die politische Berichterstattung, sondern auch die an-
deren Programmsparten der Bildung, Beratung und Unterhaltungs?.

I1. MaRgebliche Schrankengesetze

1. Das Grundrecht der Rundfunkfreiheit unterliegt wie alle anderen Kommunika-
tionsgrundrechte den Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG. Die rundfunkrechtliche
Zulassigkeit der TV-Ausstrahlung von ,,Big Brother* richtet sich nach dem
Rundfunkstaatsvertrag und dem Hessischen Privatrundfunkgesetz, die Schran-
kengesetze im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG darstellen. Die fir in Hessen zuge-
lassene private Rundfunkveranstalter zustdndige Hessische Landesanstalt fiir
privaten Rundfunk nimmt eine Rechtsaufsicht wahr, welche die Anstalt nur
dann zum Einschreiten berechtigt, wenn der private Anbieter gesetzliche Pflich-
ten verletzt. Ein Einschreiten nach Mal3gabe von - medienpolitisch oder ethisch
geleiteten — ZweckmaRigkeitsuberlegungen ist unzuléssigs2. Fir das TV-Format

s1\/gl, S. 10 ff.
2\/gl. S. 13.
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,Big Brother“ gelten die allgemeinen Programmgrundsédtze des Landesrund-
funkrechts. Hierzu gehdren die zum Schutze der Kinder und Jugendlichen erlas-
senen Rechtsvorschriften. Weiter ist der Sender RTL2 verpflichtet, die Wirde
des Menschen in seinen Sendungen zu achten und zu schiitzenss,

. Die rechtliche Zulassigkeit der Internet-Prasentation von ,,Big Brother® richtet
sich nach dem Mediendienstestaatsvertrag der Lander. Die hierin vorgesehene
staatliche Aufsicht Uber Inhalte von Mediendiensten (vgl. 8 18 Abs. 1 Satz 1
MDStV) begegnet im Hinblick auf den Grundsatz der Staatsfreiheit der Medien
(Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. Im
Gegensatz zum Rundfunkstaatsvertrag enthélt die derzeit noch gultige Fassung
des Mediendienstestaatsvertrages keine allgemeine Verpflichtung der Anbieter
von Mediendiensten zur Wahrung der Menschenwdirde. Diese Schutzliicke wird
nunmehr durch den Vierten Rundfunk&nderungsstaatsvertrag geschlossen, der
nach AbschluR des Ratifizierungsverfahrens in den Landern aller VVoraussicht
nach am 1. April 2000 in Kraft treten wirdg4.

I11. Wahrung der Jugendschutzbestimmungen

Die Wahrung der Jugendschutzbestimmungen dirfte bei der TV-Ausstrahlung
von ,,Big Brother* auf keine nennenswerten praktischen Probleme stoRen. Im
Rahmen der redaktionellen Gestaltung des 50minditigen Sendung kann den Er-
fordernissen des Jugendschutzes ohne weiteres entsprochen werden. Gleiches
gilt fur die Internet-Prasentation von ,,Big Brother“. Bei der redaktionellen Ent-
scheidung Uber die Auswahl der Kameraeinstellungen, die im Internet ange-
wahlt werden kodnnen, ist sorgsam darauf zu achten, daR die Jugendschutzbe-
stimmungen des Mediendienstestaatsvertrags gewahrt bleibens®s.

IVV. Wahrung der Menschenwtirdegarantie

. Die Menschenwirdegarantie ist als ,,tragendes Konstitutionsprinzip“ die wich-
tigste Wertentscheidung des Grundgesetzes. Sie verbietet es, den Menschen

8 Vgl. nach Fn. 10 (S. 13).
% Vgl. S. 15 1.
8 Vgl. S. 16.
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zum Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Handlung auszusetzen, die
seine Subjektqualitét prinzipiell in Frage stelltss.

.Unter Zugrundelegung dieser vom Bundesverfassungsgericht in standiger
Rechtsprechung vertretenen Objektformel ist fur die Frage, ob das Grundrecht
des Art. 1 Abs. 1 GG im konkreten Einzelfall betroffen ist, von entscheidender
Bedeutung, gegen wen und gegen was die Menschenwirdegarantie in Stellung
gebracht werden soll. Geht es nicht um den Schutz des einzelnen vor Ubergrif-
fen durch den Staat oder (private) Dritte, sondern geht die Gefahr letztlich von
dem handelnden Akteur selbst aus, so ist fraglich, ob die Menschenwiirdegaran-
tie sinnfallig werden kann. Denn insoweit wird der einzelne nicht zum Objekt
gemacht; vielmehr kann er sich allenfalls selbst zu einem Objekt machen®?.

. Im Umgang mit der Menschenwirdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG ist duBerste
Zuruckhaltung geboten; dies aus drei Grunden: Erstens wirkt die Menschenwiir-
degarantie absolut, mit der Folge, dal? eine Abwagung mit einem kollidierenden
Grundrecht von vornherein ausscheidet. Zweitens: Die fehlende Abwégungs-
maoglichkeit stellt sich vor allem bei den Kommunikationsgrundrechten als be-
sonderes Problem dar, weil diese Grundrechte fir den demokratischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozel} eine schlechthin konstituierende Bedeutung
haben. Und drittens ist zu berlicksichtigen, dal? jedes Grundrecht ein ,,Stuck®
Menschenwiirdegarantie konkretisiert. Da aber nicht jede Grundrechtsver-
letzung zugleich einen Verstol gegen Art. 1 Abs. 1 GG bewirken kann, ist sorg-
faltig zu priifen, ob die Menschenwirdegarantie Gberhaupt sinnféllig wirdse,

. Die Bestimmung des konkreten Schutzgutes der Menschenwiirdegarantie ist
noch ungeklart; offen ist die Frage, ob Art. 1 Abs. 1 GG auf den Schutz der in-
dividuellen Selbstbestimmung des einzelnen oder aber des Menschen als Gat-
tungswesen abzielt. Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, daf sowohl
die individuelle Wiirde der betreffenden Person als auch der Mensch als Gat-
tungswesen geschitzt ist89. Ungeachtet dieser grundsétzlichen Frage, lassen sich
zwei Wesensziige der Menschenwirdegarantie nennen: Erstens ist die Men-
schenwiirdegarantie — als Reaktion auf den nationalsozialistischen Kollektivis-
mus — durch die individuelle Selbstbestimmung des einzelnen gekennzeichnet;

8\/gl. S. 17 .
87 \/gl. S. 18 ff.
8 \/gl. S. 20 ff.
8 \/gl. S. 22 f.
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Selbstbestimmung macht den Eigenwert, ndmlich die Subjektqualitat des Men-
schen aus. Und zweitens ist diese individuelle Selbstbestimmung nur auf der
Grundlage der Menschqualitét, die den einzelnen von der unpersonlichen Sache
oder von dem Tier abgrenzt, moglich. Niemand darf sich dieser Menschqualitat
entledigen, indem er sich gleichsam zu einer Sache oder zu einem Tier macht
und die den Menschen pragenden Eigenschaften abstreift. Wiirde und Selbstbe-
stimmung des Menschen setzt diese Menschqualitét voraus®.

. Hieraus erhellen Inhalt und Grenzen der Dispositionsmacht des einzelnen. Die
Menschqualitat steht nicht zur Disposition des einzelnen, sondern bildet die
Grundlage fur die Auslibung seiner freien Selbstbestimmung. Auf der Grundla-
ge dieser Menschqualitét ist es hingegen Sache des einzelnen, sein eigenes Le-
ben selbst zu bestimmen. Es ist daher auch Ausdruck der Wiirde des Menschen,
autonom und ohne Fremdbestimmung dariiber zu entscheiden, wann und inner-
halb welcher Grenzen er intime oder personliche Lebenssachverhalte preisgibt.
Auf die Menschenwirde wird durch eine solche Preisgabe nicht verzichtet; die-
se Preisgabe ist im Gegenteil gerade Ausdruck der Menschenwirde, weil diese
den einzelnen dazu befahigt, sich selbst zu bestimmen und seine Umweltbedin-
gungen autonom zu wéhlen®?,

. Dal} die Preisgabe von personlichen Lebenssachverhaltnissen gerade Ausdruck
des freien Selbstbestimmungsrechts des einzelnen und damit seiner Menschen-
waurde ist, macht die Parallele zum allgemeinen Persdnlichkeitsrecht augen-
scheinlich. Das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verburgte
allgemeine Personlichkeitsrecht verleiht dem einzelnen die aus dem Gedanken
der Selbstbestimmung folgende Befugnis, grundséatzlich selbst zu entscheiden,
wann und innerhalb welcher Grenzen intime oder personliche Lebenssachver-
halte offenbart werden durfen. Dieser Verzicht auf Intim- und Privatsphare ist
kein Verzicht auf Grundrechte: Der einzelne kann zwar auf seine Intim- und
Privatsphére verzichten, indem er VVorgénge seines intimen und privaten Lebens
offenbart. Er verzichtet damit aber nicht auf sein allgemeines Personlichkeits-
recht, sondern ubt dieses Grundrecht gerade aus. Auch verzichtet er insoweit
nicht auf seine Menschenwurde; vielmehr ist diese Offenlegung gerade Aus-

0Vgl. S. 22 ff.
1 Vgl. vor und bei Fn. 47 (S. 25).
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druck seines in der Sinnmitte der Menschenwirde liegenden Selbstbestim-
mungsrechts®2,

. Der einzelne ist berechtigt, in Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechts
auf den gesamten Bereich der Intim- und Privatsphdre zu verzichten. Auch ein
der stédndigen offentlichen Beobachtung unterliegender Mensch bleibt ein
Mensch. Insbesondere wird er dadurch nicht zu einem unpersénlichen Gegen-
stand, zu einem Objekt. Er gibt sich so, wie sich Menschen in der Offentlichkeit
verhalten. Seine Subjektqualitét bleibt unberthrts.

.Das TV-Format ,,Big Brother” ist mit der Menschenwirdegarantie vereinbar.
Ein Verstol3 gegen die Menschenwtrde der Zuschauer beziehungsweise Nutzer
erscheint ausgeschlossen; von der Gefahr einer ungewollten Uberrumpelung mit
Inhalten, die das sittliche Empfinden des Rezipienten empfindlich stéren konn-
ten, kann nicht die Rede sein®. Auch liegt keine Verletzung der Menschenwiir-
de der an der Realityshow ,,Big Brother* teilnehmenden Personen vor. Die Teil-
nehmer dieser Show verstoRen nicht dadurch gegen ihre Menschenwirde, dal3
sie ihrer visuellen und akustischen Uberwachung rund um die Uhr zustimmen.
Sie stellen hierdurch ihre Subjektqualitat nicht in Frage. Zwar ist davon auszu-
gehen, dal3 sich die Teilnehmer durch die permanente 6ffentliche Beobachtung
anders verhalten als auRerhalb der Offentlichkeit. Dies dndert freilich nichts
daran, dal} auch die Verhaltensmuster der Teilnehmer von ,,Big Brother” auf
menschlicher Entscheidungsrationalitat beruhen. Es ist gleichermal’en mensch-
liches Dasein, und zwar unabhangig davon, ob der einzelne einen Ort des
Alleinseins, der Abgeschiedenheit aufsucht oder sich aber in die standige 6f-
fentliche Beobachtung begibt. Die Teilnehmer werden also nicht dadurch zu
einem unpersonlichen Gegenstand, dal sie ihrer permanenten Beobachtung zu-
stimmen. lhre prinzipielle Subjektqualitat bleibt unberihrt. Die Teilnehmer von
,Big Brother” verzichten zwar auf Intimitat und Privatheit. Dieser Verzicht ist
jedoch Ausdruck ihres Selbstbestimmungsrechts, das den eigentlichen Kern der
Menschenwirdegarantie und des allgemeinen Personlichkeitsrechts bildet.
Selbstbestimmung des einzelnen bedeutet zugleich die Befugnis, sich gegebe-
nenfalls auch anders zu verhalten als die Uberwiegende Mehrheit. Die Men-
schenwurdegarantie ist gerade als Reaktion auf den Kollektivismus des natio-

%2 \/gl. S. 26 ff.
92 \/gl. S. 29 ff.
%\gl. S. 31.
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nalsozialistischen Unrechtsstaates in das Grundgesetz aufgenommen worden.
Es stellte das Wesen der Menschenwirdegarantie deshalb gleichsam auf den
Kopf, wenn der einzelne aus ihr verpflichtet werden sollte, sich den jeweils
herrschenden moralischen und sittlichen Grundwerten zu unterwerfen9.

.Auch kann das TV-Format ,,Big Brother* nicht mit Peep-Shows verglichen
werden, in denen das Bundesverwaltungsgericht einen VerstoR gegen die Men-
schenwiirde der sich darstellenden Frauen erblickt hat. Denn der die Peep-
Shows kennzeichnende Automateneffekt, der die sich présentierende Frau in
der Tat zu einer Ware zu machen scheint, fehlt bei der Realityshow ,,Big Bro-
ther*. Es mangelt an einer vergleichbaren Austauschbeziehung, welche die Teil-
nehmer dieser Show als Gegensténde einer entpersonalisierten Vermarktung er-
scheinen lassen konnten. Die Teilnehmer verhalten sich wie Menschen, die sich
in der Offentlichkeit aufhalten. lhre Subjektqualitat bleibt gewahrt9.

V. Abschliel}ende Bemerkungen

Das TV-Format ,,Big Brother* ist medienrechtlich nicht zu beanstanden. Insbe-
sondere verstolit es nicht gegen die Menschenwirde der Teilnehmer dieser
Show. Zwar ist alles, was nicht verboten ist, erlaubt. Nur heif3t dies nicht, dal
alles Erlaubte auch tatsachlich getan werden sollte. Namentlich im gegebenen
Zusammenhang ist ein breiter und intensiver Diskurs dartber zu fiihren, ob und
in welchem Umfange Vorgdnge intimer und privater Lebensgestaltung der
Kommerzialisierung zugefiihrt werden sollten. Die unverzichtbare Diskussion
Uber die Eckpfeiler des gemeinsamen Wertehaushalts ist indes auf der Grundla-
ge gleicher Bedingungen der Akteure zu fiihren. Das aber setzt den unbedingten
Verzicht auf Verbote oder auch nur auf Androhungen derselben voraus. Die
Verfassung bekennt sich ausdriicklich zu einer offenen Gesellschaft und erteilt
jedem Absolutheitsanspruch bei der Sache nach den ,,richtigen Werten* ein kla-
re Absage.

% Vgl. vor und nach Fn. 68 (S. 32).
% \Vgl. S. 35 ff.



Literaturverzeichnis

Beucher, Klaus / Leyendecker, Ludwig / Rosenberg, Oliver von: Mediengesetze:
Rundfunk, Mediendienste, Teledienste; Kommentar zum Rundfunkstaatsver-
trag, Mediendienste-Staatsvertrag, Teledienstegesetz und Teledienstedaten-
schutzgesetz, Miinchen 1999.

Di Fabio, Udo: Der Schutz der Menschenwirde durch Allgemeine Programm-
grundsétze. Rechtsgutachten veranlafit durch die Bayerische Landeszentrale fir
neue Medien, unveroffentlichtes Typoskript, Pullach, November 1999.

Drews, Bill | Wacke, Gerhard / Vogel, Klaus / Martens, Wolfgang: Gefahrenab-
wehr. Allgemeines Polizeirecht (Ordnungsrecht) des Bundes und der L&nder,
9. Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Miinchen 1986.

Enders, Christoph: Die Menschenwiirde in der Verfassungsordnung. Zur Dogma-
tik des Art. 1 GG, Tubingen 1997.

Gersdorf, Hubertus: Rundfunkfreiheit ohne Ausgestaltungsvorbehalt: Verfas-
sungs- und gemeinschaftsrechtliche VVoraussetzungen fiir die Einfihrung neuer
Kommunikationsdienste am Beispiel reiner Teleshoppingkanéle, Minchen
1996.

Gusy, Christoph: Sittenwidrigkeit im Gewerberecht, DVBI. 1982, 984.

Hesse, Albrecht: Rundfunkrecht. Die Organisation des Rundfunks in der Bundes-
republik Deutschland, Miinchen 1999.

Hofling, Wolfram: Menschenwirde und gute Sitten, NJW 1983, 1582.

Jarass, Hans Dieter / Pieroth, Bodo: Grundgesetz fir die Bundesrepublik
Deutschland, Kommentar, 4. Auflage, Miinchen 1997.

Laschet, Reno: Programmgrundsatze fur den kommerziellen Rundfunk. Untersu-
chung der Landesmediengesetze und Rundfunkstaatsvertrage anhand von Art. 5
Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz und seiner Schranken, Baden-Baden 1994,

Mangoldt, Hermann von / Klein, Friedrich / Starck, Christian: Das Bonner Grund-
gesetz, Kommentar, Band 1, 4. Auflage, Mlinchen 1999.



Literaturverzeichnis 47

Maunz, Theodor / Diirig, Gunter / Herzog, Roman / Scholz, Rupert: Grundgesetz,
Kommentar, Band I, Stand: 35. Lieferung Februar 1999, Miinchen 1999.

Pieroth, Bodo / Schlink, Bernhard: Grundrechte, Staatsrecht Il, 14. Auflage, Hei-
delberg 1998.

Prinz, Matthias / Peters, Butz: Medienrecht. Die zivilrechtlichen Anspriche,
Mdunchen 1999.

Stober, Rolf: Die Entwicklung des Gewerberechts in den Jahren 1986 / 1987,
NJW 1989, 562.



	A) Einführung und€Gang€der€Untersuchung
	B) TV-Format „Big Brother”
	I. Allgemeines
	II. Ablauf des Spiels
	III. Sendungen
	IV. Kandidaten

	C) Medienrechtliche Zulässigkeit
	I. Grundrechtlicher Schutz des TV-Formats „Big Brother“ durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
	II. Schranken der Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 2 GG
	1. Maßgebliche Schrankengesetze nach RStV und MDStV
	a) Klassische Ausstrahlung von „Big Brother“ als (Verteil-)TV
	b) Internet-Präsentation von „Big Brother“

	2. Wahrung der Jugendschutzbestimmungen
	3. Wahrung der Unantastbarkeit der Menschenwürde
	a) Grundsätzliches
	b) Schutzrichtung der Menschenwürde: Wer soll vor was geschützt werden?
	c) Menschenwürdegarantie und Selbstbestimmungsrecht des einzelnen
	(1) Gebot besonderer Zurückhaltung im Umgang mit der Menschenwürdegarantie
	(2) Freie Selbstbestimmung des Menschen auf der Grundlage seiner Subjektqualität als Ausdruck der Menschenwürde
	(3) Verhältnis von Menschenwürde und allgemeinem Persönlichkeitsrecht
	(4) Zur Reichweite der Dispositionsfreiheit: Darf der einzelne den gesamten Bereich seiner Intim- und Privatsphäre preisgeben?
	(5) Fazit: Vereinbarkeit des TV-Formats „Big Brother“ mit der Menschenwürdegarantie
	(6) Unterschiede zur Veranstaltung von (unzulässigen) Peep-Shows




	D) Abschließende Bemerkungen
	Zusammenfassung in Thesen
	I. Schutz des TV-Formats „Big Brother“ durch die Rundfunkgarantie des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
	II. Maßgebliche Schrankengesetze
	III. Wahrung der Jugendschutzbestimmungen
	IV. Wahrung der Menschenwürdegarantie
	V. Abschließende Bemerkungen

	Literaturverzeichnis

